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Anfragen in der Fragestunde der 29. Sitzung 
 
 
Anfrage 1: 3 Kameras statt 6 am Ziegenmarkt - halbe Sicherheit für den Koali-
tionsfrieden? 
Anfrage der Abgeordneten Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der 
CDU 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wer hat das Konzept zur polizeilichen Videoüberwachung am Ziegenmarkt erstellt 
und von wem wurde dieses Konzept beauftragt? 
 
2. Nachdem nach Presseberichterstattung in dem Konzept dargelegt wurde, dass 
mindestens sechs Kameras nötig sind, um Tatverdächtige am Ziegenmarkt aus ver-
schiedenen Blickwinkeln beweissicher zu identifizieren und Fluchtwege abzudecken, 
welche Beweggründe haben den Senat dazu gebracht dennoch nur drei Kameras in-
stallieren zu wollen? 
 
3. Nach welchem Auswahlkriterium hat sich der Senat für die drei Kameras entschie-
den, und welche Auswirkungen hat die Entscheidung statt der empfohlenen sechs Ka-
meras lediglich drei zu installieren auf die Sicherheitslage vor Ort? 
 
Die Fragen 1 und 2 werden zusammen beantwortet: 
Durch die Behördenleitung der Polizei Bremen wurde die Videoüberwachung im Be-
reich Haltstelle Brunnenstr./Ziegenmarkt zum strategischen Schwerpunkt ernannt und 
im September 2023 beim Senator für Inneres und Sport angeregt, eine offene Video-
überwachung einzurichten. Daraufhin führte die Polizei Bremen eine Kriminalitäts-
analyse durch und erstellte ein erstes Konzept zur Realisierung des Vorhabens einer 
Videoüberwachung. 
Die Kriminalitätsanalyse belegt, dass der Ziegenmarkt und sein direktes Umfeld über-
durchschnittlich oft von Eigentums- und besonders von Körperverletzungsdelikten be-
troffen sind. Aus diesem Grund wird dieser Bereich bei der geplanten Videoüberwa-
chung priorisiert. 
Zu Frage 3: 
Für den polizeilichen Ermittlungserfolg ist entscheidend, dass die Videobilder eine 
beweissichere Identifizierung von Tatverdächtigen ermöglichen. Dies setzt voraus, 
dass die Kameras im Beobachtungsfeld mindestens zwei bis drei Schnittpunkte ab-
bilden. Entsprechend sind drei Kamerastandorte vorgesehen; die genaue Anzahl der 
benötigten Kameras pro Standort wird noch festgelegt. 
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Anfrage 2: uni4pali_hb, Communitas.hb und der Allgemeine Studierendenaus-
schuss (AStA): Mittäterschaft an der Verbreitung von Hamas-Propaganda an 
der Universität Bremen? 
Anfrage der Abgeordneten Susanne Grobien, Dr. Wiebke Winter und Fraktion 
der CDU 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Die benannten Gruppen fallen im Zusammenhang mit dem AStA über Jahre mit der 
Verbreitung von antisemitischer Hamas-Propaganda auf. Zuletzt hat es am 22. Okto-
ber 2025 eine Veranstaltung gegeben, die auf Instagram verbreitet und vom Rektorat 
geduldet wurde. Welche antisemitischen Verstrickungen (im Sinne der Antisemitis-
mus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)) sind dem 
Senat und dem Rektorat bezüglich dieser Gruppierungen und dem AStA bekannt? 
 
2. Welche (haus-)rechtlichen und finanziellen Mittel stehen dem Senat und dem Rek-
torat zur Verfügung, um die Verbreitung von antisemitischer Hamas-Propaganda die-
ser und anderer Gruppierungen zu unterbinden? 
 
3. Aus welchen Gründen haben der Senat und das Rektorat bisher nicht gehandelt 
beziehungsweise solche Veranstaltungen an der Universität nicht unterbunden? 
 
Fragen 1 und 3 werden zusammen beantwortet: 
Der Senat und die wissenschaftlichen Einrichtungen im Land Bremen treten Antise-
mitismus und jedwedem diskriminierenden Verhalten entschieden entgegen. Insbe-
sondere die Hochschulen sind konkret gefordert, Offenheit und Toleranz zu fördern 
und Sicherheit für jüdische und israelische Studierende, Mitarbeitende und Gäste der 
Hochschulen zu gewährleisten. 
Zugleich sind Hochschulen als Ort der Meinungsvielfalt und des Austauschs mehr als 
andere Einrichtungen des öffentlichen Lebens auch mit kontroversen Meinungen kon-
frontiert. Das Rektorat der Universität hat die in Frage stehende AStA-Veranstaltung 
„Bremens Mittäterschaft am Genozid: unsere Recherche“ am 22. Oktober 2025 ge-
duldet. Die Veranstaltung war mit Blick auf das Mandat des AStA – die politische Bil-
dung der Studierenden im Bewusstsein der Verantwortung vor der Gesellschaft zu för-
dern – als grenzwertig zu betrachten. Angesichts der Grenzwertigkeit hat das Rektorat 
den AStA mit Schreiben vom 27. Oktober 2025 adressiert. Die Feststellung von 
Grenzwertigkeit bedeutet, dass in diesen Fällen die Tatbestände mit den gegebenen 
Rechtsmitteln eine Untersagung nicht sicher zulassen, und insofern in eine Duldung 
und Missbilligung durch das Rektorat münden.  
Andere Veranstaltungen wie der vom AStA für den 6. November 2025 geplante Vor-
trag von Helga Baumgarten zum Thema „2 Jahre Genozid: Eine kritische Analyse“ 
wurden dagegen vom Rektorat untersagt, da es sich hier um eine eindeutige Über-
schreitung des AStA-Mandats handelte. 
Aus Sicht des Senats nimmt die Universitätsleitung ihre Verantwortung, sowohl mit 
Blick auf die Pflege einer Kultur des Respekts und friedlichen Miteinanders als auch 
mit Blick auf die Ausübung ihrer formalen Rechtsaufsicht, sehr ernst. Für den Um-
gang mit den genannten Veranstaltungen gibt es keine Standardlösung; es ist in je-
dem einzelnen Fall zu entscheiden, oft unter erheblichem Zeitdruck. Es treffen unter-
schiedliche verfassungsrechtlich geschützte Rechtspositionen aufeinander, die je-
weils sachgerecht bewertet werden müssen. Im Hinblick auf Handlungssicherheit 
steht das Rektorat zudem über die Hochschulrektorenkonferenz im engen Austausch 
mit Universitäten bundesweit.  
Zu Frage 2: 
Gemäß Bremischen Hochschulgesetz kann das Rektorat nach vorheriger Anhörung 
des Allgemeinen Studierendenausschusses befristet die von der Landeshauptkasse 
Bremen eingezogenen Beiträge ganz oder teilweise sperren.  



- 3 - 

 

Umdruck Fragestunde Landtag 
 

Zudem ist eine Exmatrikulation Studierender bei Gewaltanwendung, Drohungen oder 
Diskriminierungen möglich. Die Rektorate der Hochschulen können damit im Einzel-
fall den Sachverhalt prüfen und bei Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen 
eine Exmatrikulation durch Verwaltungsakt vornehmen. 
Ergänzend hierzu bleibt festzuhalten, dass auf den Grundstücken und in den Gebäu-
den der Hochschulen alle Verhaltensweisen unzulässig sind, welche die Sicherheit 
oder Ordnung des Hochschulbetriebs beinträchtigen. Hierzu zählt insbesondere auch 
antisemitisches Verhalten. Zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung kann 
die jeweilige Hochschule im Rahmen des Hausrechts angemessene Anordnungen 
und Maßnahmen treffen. Die Hochschule kann Störende von Veranstaltungen oder 
Einrichtungen der Hochschule ausschließen oder temporäre Hausverbote erteilen, so-
weit diese nicht versammlungsrechtlich zu bewerten sind. Zum Vollzug des Haus-
rechts kann die Hochschule die Polizei heranziehen. 
 
 
Anfrage 3: Industriepolitischer Dialog mit der bremischen Rüstungsindustrie 
Anfrage der Abgeordneten Theresa Gröninger, Dr. Wiebke Winter und Fraktion 
der CDU 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Seit wann, mit wem, mit welchem Ziel und mit welchem Erkenntnisgewinn führt der 
Senat einen industriepolitischen Dialog mit den im Land Bremen ansässigen Unter-
nehmen der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, und wer nimmt seitens des Se-
nats daran teil? 
 
2. Welchen Beitrag können die im Land Bremen ansässigen Unternehmen nach 
Kenntnis des Senats leisten, um Fähigkeitslücken der Bundeswehr zügig zu schlie-
ßen? 
 
3. Wer kümmert sich im Senat federführend um die Stärkung und Koordinierung der 
zivil-militärischen Zusammenarbeit, beispielsweise bei der Abfrage militärischer Be-
darfe und der Einwerbung von Bundesgeldern zur Ertüchtigung verteidigungsrelevan-
ter Infrastrukturen im Land Bremen? 
 
Zu Frage 1:  
Am 19. September 2025 fand auf Einladung von Bürgermeister Dr. Andreas Boven-
schulte ein industriepolitischer Dialog mit den Unternehmen der Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie statt. Seitens des Senats haben Bürgermeister Dr. Boven-
schulte sowie Bürgermeister Fecker teilgenommen. Zudem waren folgende Unterneh-
men der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie vertreten: Accodis, Airbus Defence 
& Space, Ariane Group, N.V.L, OHB, Rheinmetall Electronics und Saab.  
Das Gespräch knüpfte an bisherige bilaterale Austauschformate der zuständigen Se-
natsmitglieder mit den Unternehmen der Branche an und markierte zugleich den Auf-
takt, den Dialog künftig in weiteren Gesprächsformaten und Veranstaltungen zu in-
tensivieren. Ziel des Austauschs ist es, Chancen und Entwicklungspotenziale der 
Branche zu erörtern und gemeinsame Strategien von Industrie und Politik zur Stär-
kung des Industriestandorts Bremen zu entwickeln. Der Dialog lieferte wertvolle Im-
pulse, um den Rahmen für zukünftige Wachstumspotenziale des Industrie- und Tech-
nologiestandorts Bremen weiter zu gestalten.  
Zu Frage 2: 
Der Senat ist der Auffassung, dass die im Land Bremen ansässigen Unternehmen der 
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie einen entscheidenden Beitrag leisten kön-
nen, um Fähigkeitslücken der Bundeswehr zügig zu schließen. Die Branche in Bremen 
ist hochinnovativ und technologiegetrieben, insbesondere in Bereichen, die auch in 
der Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie als zentral hervorge-
hoben werden, wie Sensorik, Robotik, Software, autonomen Systemen und Cyber-
security.  
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Kennzeichnend für den Standort Bremen sind zum einen die hohe Dichte an Unter-
nehmen der Verteidigungsindustrie und zum anderen die dimensionsübergreifende 
Aufstellung der Bremer Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die technologische 
Lösungen für alle militärischen Bereiche der Bundeswehr entwickelt – Marine, Heer, 
Luftwaffe, Weltraum (Space) sowie Cyber- und Informationsraum. Dank ihrer Innovati-
onskraft und flexibler Produktionskapazitäten können die Bremer Unternehmen 
schnell Lösungen bereitstellen und die Fähigkeiten der Bundeswehr sowohl kurzfristig 
als auch langfristig stärken. Gleichzeitig stehen sie vor der Herausforderung, die hohe 
Nachfrage in relativ kurzer Zeit zu bedienen, was zugleich die Chance eröffnet, die 
Serienproduktion auszubauen und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche weiter zu 
steigern. Bereits jetzt ist die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften und geeigne-
ten Produktionsflächen sehr hoch. Es wird erwartet, dass die Branche mit künftigen 
Aufträgen der Bundeswehr weiter wachsen wird. 
Zu Frage 3: 
Die Abfrage militärischer Bedarfe, insbesondere der Beschaffung, liegt beim Bund 
und gehört nicht zu den Aufgaben der Länder. Im Senat ist die zivil-militärische Zu-
sammenarbeit dem Senator für Inneres und Sport zugeordnet, während Angelegen-
heiten der Streitkräfte in die Zuständigkeit der Senatskanzlei fallen. Die Senatorin für 
Wirtschaft, Häfen und Transformation übernimmt insbesondere wirtschafts- und in-
dustriepolitische Aufgaben, setzt sich für die Entwicklung der Sicherheits- und Vertei-
digungsindustrie am Standort Bremen ein, treibt Innovationen voran, fördert die Be-
teiligung neuer Unternehmen und stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Branche durch den gezielten Ausbau zentraler Schlüsseltechnologien wie System-
technik, Kommunikation, autonome Systeme, Robotik und Künstliche Intelligenz. 
 
 
Anfrage 4: Wie haben sich die Toto-Lotto Einnahmen im Land Bremen entwi-
ckelt? 
Anfrage der Abgeordneten Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der 
CDU 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie haben sich die Toto-Lotto-Einnahmen in den letzten drei Jahren im Land Bre-
men entwickelt? 
 
2. Wie viel Prozent der Gesamteinnahmen sind jeweils in den Bereich Sport geflos-
sen? 
 
3. Wie viel Prozent der Gesamteinnahmen sind jeweils in den Spielerschutz, Spiel-
suchtprävention und andere gemeinnützige Zwecke geflossen? 
 
Zu Frage 1: 
In den letzten drei Jahren konnte die Bremer Toto und Lotto GmbH Spieleinsätze 
ohne Bearbeitungsgebühren in Höhe von 55,8 Millionen Euro im Jahr 2022, 59,9 Mil-
lionen Euro im Jahr 2023 und 61,2 Millionen Euro im Jahr 2024 erwirtschaften. 
Auf diese Einnahmen ist nach § 11 des Bremischen Glücksspielgesetzes, abzüglich 
der zu zahlenden Steuer, eine angemessene Abgabe abzuführen. Diese lag im Jahr 
2022 bei 11,5 Millionen Euro, im Jahr 2023 bei 12,1 Millionen Euro und im Jahr bei 
2024 12,5 Millionen Euro.  
Im Haushalt wurden davon anteilig im Jahr 2022 6,9 Millionen Euro, im Jahr 2023 6,7 
Millionen Euro und im Jahr 2024 8,3 Millionen Euro vereinnahmt.  
Die Lotterie- und Sportwettensteuer betrug im Jahr 2022 9,7 Millionen Euro, im Jahr 
2023 10,3 Millionen Euro und im Jahr 2024 10,2 Millionen Euro. 
Zu Frage 2: 
Gemäß dem Verteilungsschlüssel für die Zweckabgaben erhalten nach § 12 des Bre-
mischen Glücksspielgesetzes der Landessportbund Bremen 5,514 Prozent und der 
Bremer Fußball-Verband 2,837 Prozent. 



- 5 - 

 

Umdruck Fragestunde Landtag 
 

Zu Frage 3: 
Vor Verteilung der Zweckabgaben nach § 14 des Bremischen Glücksspielgesetzes ist, 
laut Bescheid des Senators für Inneres und Sport, ein Vorwegabzug für die Kosten 
der Suchtprävention und Glücksspielaufsicht abzuführen. 
Für die Suchtprävention sind an die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbrau-
cherschutz in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils 220.000 Euro gegangen. 
Für die Glücksspielaufsicht sind an den Senator für Inneres und Sport im Jahr 2022 
414.000 Euro, im Jahr 2023 435.000 Euro und im Jahr 2024 558.000 Euro ausge-
schüttet worden. 
Zudem gehen gemäß dem Verteilungsschlüssel der Zweckabgaben des Bremischen 
Glücksspielgesetzes 4,332 Prozent an die Wilhelm Kaisen Bürgerhilfe Bremen, 1,083 
Prozent an die Volkshilfe Bremerhaven und 3,003 Prozent an den Bürgerparkverein. 
 
 
Anfrage 5: Sozialleistungsbetrug – Widersprüche zwischen Polizeilicher Krimi-
nalstatistik und Senatsangaben 
Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter und 
Fraktion der CDU 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie erklärt der Senat, dass laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) in Bremen jähr-
lich 2020 bis 2025 zwischen 68 und 102 Fälle von Sozialleistungsbetrug registriert 
wurden, der Senat in seinen Antworten auf parlamentarische Anfragen aber wieder-
holt angibt, es lägen „keine Erkenntnisse“ über entsprechende Verdachtsfälle, Ermitt-
lungsverfahren oder Schadenssummen vor? 
 
2. Wie viele der in der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Fälle betrafen jeweils 
Leistungen zum Beispiel nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), dem 
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz oder Wohn-
geldrecht, und in wie vielen Fällen wurden die jeweiligen Fachressorts oder Jobcenter 
über diese Ermittlungen informiert? (Bitte jeweils nach Jahr, Stadtgemeinde, Art der 
Leistung und Informationsweg zwischen Polizei, Sozialbehörden und Jobcentern auf-
schlüsseln.) 
 
3. Welche Maßnahmen hat der Senat seit dem Untersuchungsausschuss „Sozialbe-
trugsverdacht“ 2018 ergriffen, um sicherzustellen, dass polizeiliche Erkenntnisse zum 
Sozialleistungsbetrug systematisch an die zuständigen Sozial- und Arbeitsbehörden 
übermittelt und in einem zentralen Lagebild zusammengeführt werden, und warum 
scheint dies nach wie vor nicht zu funktionieren, wenn gleichzeitig die Polizeiliche 
Kriminalstatistik regelmäßig Fälle ausweist? 
 
Zu Frage 1: 
In seiner Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU vom 15. August 2025 
ist der Senat auf die Frage eingegangen, wie viele Verdachtsfälle banden- oder ge-
werbsmäßigen Sozialleistungsmissbrauchs im Jobcenter Bremen und im Jobcenter 
Bremerhaven verfolgt wurden. Dazu hat der Senat mitgeteilt, dass es keine Hinweise 
auf organisierten Leistungsmissbrauch gibt und aktuell keine Erkenntnisse über Ver-
fahren zu organisiertem, bandenmäßigen Leistungsmissbrauch vorliegen. Die Antwort 
des Senats auf die Anfrage der Fraktion der CDU für die Fragestunde der Bürger-
schaft am 9. Oktober 2025 besagte ebenfalls, dass es aktuell keine Hinweise auf ban-
den- und gewerbsmäßigen Leistungsmissbrauch gibt. Auf einzelne Verdachtsfälle, die 
zur Anzeige gebracht wurden und daher in die Polizeiliche Kriminalstatistik eingehen, 
wurde in den Senatsantworten nicht gesondert eingegangen. 
Bei der Polizeilichen Kriminalstatistik handelt es sich um eine Ausgangsstatistik mit 
Fällen nach dem Abschluss polizeilicher Ermittlungen. Bei der Interpretation der Da-
ten ist daher zu berücksichtigen, dass Tatzeit und Zählung des Falls in unterschiedli-
chen Jahren liegen können. Auch lassen sich aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 
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keine Rückschlüsse auf die Fallbearbeitung ziehen, die in den Sozialbehörden statt-
findet.  
Die Fragen 2 und 3 werden zusammen beantwortet: 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasst Fälle von Sozialleistungsbetrug nicht nach 
der Art der betroffenen Sozialleistung.  
Seit dem Untersuchungsausschuss „Sozialbetrugsverdacht“ 2018 wurden verschie-
dene Arbeitsgruppen und Austauschformate eingerichtet, darunter die Arbeitsgruppe 
Prävention Leistungsmissbrauch, der Arbeitskreis zur Verhinderung von Leistungs-
missbrauch und Austauschformate zur Steuerung des Jobcenters. Sie sollen den In-
formationsfluss zwischen Polizei und Sozialbehörden verbessern.  
Die Polizeivollzugsbehörden im Land Bremen stehen auch darüber hinaus in regel-
mäßigem Austausch mit den betroffenen Behörden. Hierzu gehören Jobcenter, Sozi-
alämter, Ausländerbehörden, Finanzamt, Zoll und Staatsanwaltschaft. Der Senat ar-
beitet fortlaufend an einer Optimierung der Schnittstellen und Prozesse. Vorgänge, 
die von Leistungsbehörden zur Anzeige gebracht werden, werden direkt an die Polizei 
übermittelt. Hinweise aus polizeilichen Ermittlungen werden nach Abschluss an die 
zuständigen Sozialbehörden weitergeleitet. Ein automatisierter, zentraler Informati-
onsaustausch über ein Vorgangsbearbeitungssystem besteht bislang nicht. 
 
 
Anfrage 6: Sind Elektrofahrzeuge zum Hafttransport sinnvoll? 
Anfrage der Abgeordneten Simon Zeimke, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der 
CDU 
vom 6. November 2025 
 
1. Welche Reichweitenkapazität haben die neu angeschafften Elektrofahrzeuge für 
Hafttransporte, und inwieweit sind diese Fahrzeuge für Überstellungen von Häftlingen 
in entferntere Justizvollzugsanstalten geeignet? 
 
2. Wie viel CO2 wurde aufgrund des Wechsels von kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen 
auf Elektrofahrzeuge bei den Hafttransporten bisher eingespart? 
 
3. Inwieweit gab es bei den neu angeschafften Elektrofahrzeugen zum Hafttransport 
künstlerisch Gestaltungen an den Fahrzeugen, und welchen Mehrwert hatte diese 
Maßnahme aus Sicht des Senats? 
 
Zu Frage 1: 
In der JVA Bremen befinden sich für Gefangenentransporte seit April 2022 drei Vans 
mit Elektroantrieb im Einsatz. Diese haben in Abhängigkeit zur Witterung und Betrieb 
(Stadtfahrt/Autobahnnutzung) eine Reichweite von ca. 300 km. Für Ferntransporte in 
Haftanstalten, die annähernd in dieser Distanz oder weiter entfernt liegen, sind diese 
Vans weder vorgesehen, noch geeignet. Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, 
solche Transporte möglichst ohne Tank- oder Ladestopp durchführen zu können, um 
Fluchtversuche zu erschweren. Exklusiv für solche, im Transportportfolio die Aus-
nahme darstellende, Ferntransporte, nutzt die JVA derzeit noch zwei vorhandene die-
selgetriebene Kleintransporter.  
Des Weiteren sind zwei Elektro-LKW als Großraumgefangenentransporter angeschafft 
worden, welche sich zurzeit bei einem Fachausbauer befinden, um den Kofferauf- und 
ausbau durchzuführen. Diese haben abhängig vom Streckenprofil und der Außentem-
peratur eine Reichweite von 420 km bis 700 km und sind, wie ihre dieselgetriebenen 
Vorgänger, ebenfalls nicht für Ferntransporte, sondern regelhaft für den Linienver-
schub beispielsweise nach Hamburg oder Hannover und den Transport innerhalb des 
Landes Bremen geeignet und vorgesehen.  
Zu Frage 2: 
Die drei im Einsatz befindlichen elektrogetriebenen Gefangentransporter haben seit 
ihrer Indienststellung 128.512 km (Stand: 20.11.2025) zurückgelegt. Hieraus ergibt 
sich im Vergleich zu den dieselgetriebenen Vorgängern eine Einsparung von ca. 67 
Tonnen CO2. 
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Zu Frage 3:  
Alle beschafften Elektrofahrzeuge der JVA sind im jeweiligen schlichten Hersteller-
schwarz ausgeführt. Im Rahmen der Folierung der im Ausbau befindlichen Großraum-
gefangenentransporter beabsichtigt der Senat, ebenfalls eine Folierung mit der 
Grundfarbe schwarz vornehmen zu lassen. Allerdings beabsichtigt der Senat ergän-
zende Designelemente einzubinden, um eine deutlichere Kennzeichnung als moder-
nes Einsatzfahrzeug zu erreichen, die Sichtbarkeit des Strafvollzuges bzw. der JVA als 
moderne Arbeitgeberin zu erhöhen und insbesondere werbend für die universelle 
Nutzbarkeit der Elektromobilität aufzutreten. Die Kosten hierfür bewegen sich im 
Rahmen der Standardfolierung. 
 
 
Anfrage 7: Stand der Instandsetzungsarbeiten am Schießstand der Polizei Bre-
men 
Anfrage der Abgeordneten Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der 
CDU 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Inwieweit sind die Instandsetzungsarbeiten an der Raumschießanlage der Polizei 
Bremen abgeschlossen, wurde die Fertigstellung in der vorgesehenen Zeit umgesetzt, 
und falls nicht, welche Gründe lagen für eine etwaige Verzögerung vor? 
 
2. Wie haben sich die ursprünglich veranschlagten Kosten in Höhe von rund 800 000 
Euro zur Erneuerung der beiden Geschossfänge entwickelt, und welche Kosten sind 
für die Nutzung des externen Schießstands in der Bremen-Neustadt insgesamt 
(Stand 15. Oktober 2025) entstanden? 
 
3. Inwieweit besteht die Teilaussetzung des Erlasses über das Schießtraining für den 
Polizeivollzugsdienst im Lande Bremen für das Jahr 2025 weiterhin fort, nach der alle 
Waffenträger der Polizei nur einmal an der Schießfortbildung teilnehmen müssen und 
welche Auswirkung hat das auf die Einsatzfähigkeit der Bremer Polizisten? 
 
Zu Frage 1: 
Der Umbau und die Sanierung der Geschossfänge im Polizeitrainingszentrum auf der 
Liegenschaft der Bereitschaftspolizei am Niedersachsendamm sind vollumfänglich 
abgeschlossen. Nach der Klärung der Finanzierung zwischen Immobilien Bremen und 
der Polizei Bremen erfolgten Projektierung und Vergabeverfahren. Es kam nach Bau-
beginn zu keinen Verzögerungen, sodass der Zeitplan eingehalten wurde. 
Zu Frage 2: 
Wie in der Beantwortung der Berichtsbitte der CDU in der Innendeputation Mitte 
2024 dargelegt, handelte es sich bei den 800.000€ um eine erste Kostenindikation. 
Die weiteren konkreten Planungen haben nach Erstellung einer Kostenberechnung zu 
einer Bedarfssumme von 896.000€ geführt, die dann in der Ausführung um 34.000€ 
unterschritten wurden. 
Die Kosten für die übergangsweisen Nutzung des externen Schießstandes in der 
Volkmannstraße beliefen sich in den Jahren 2024 und 2025 auf insgesamt rund 
261.000€. 
Zu Frage 3: 
Die Teilaussetzung des Schießerlasses galt aufgrund der Sanierung der Geschoss-
fänge und der damit verbundenen stark eingeschränkten Nutzung des Polizeitrai-
ningszentrums der Polizei Bremen. Da die Reparatur abgeschlossen ist, gilt der 
Schießerlass ab 2026 wieder ohne Einschränkungen. 
Die im Schießerlass festgelegten halbjährlichen Pflichttermine dienen der Fortbil-
dung an den Dienstwaffen und auch dem Ablegen der Kontrollübung zum Erhalt der 
Trageberechtigung. 
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Alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte haben bereits durch ihre Ausbildung und 
regelmäßige Fortbildungen in der Vergangenheit bereits ein solides Fundament er-
langt. 
Bei aufgefallenen Defiziten in der Schießfortbildung wurden zusätzliche Schulungs-
termine angeboten. Insgesamt hatte die vorübergehende Maßnahme daher keine 
Auswirkungen auf die Einsatzfähigkeit der Einsatzkräfte. 
 
 
Anfrage 8: Abschiebehaftsachen 
Anfrage der Abgeordneten Simon Zeimke, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der 
CDU 
vom 6. November 2025 
 
1. Wie viele Abschiebehaftsachen wurden in den Jahren 2023, 2024 und 2025 bis-
lang jeweils im Land Bremen verhandelt und mit welchem Ausgang (Haftanordnung, 
Antragsablehnung, Haftverkürzung/Haftaussetzung)? 
 
2. Wie viele Beschwerden wurden gegen diese Beschlüsse in den Jahren 2023, 2024 
und 2025 eingelegt mit welchem Ergebnis? 
 
3. Wie viele Unterbringungen in der Abschiebehaft gab es in den Jahren 2023, 2024 
und 2025 jeweils und wie viele Rückführungen gab es daraufhin? 
 
Zu Frage 1: 
Zur Beantwortung wird Bezug genommen auf die Abschiebehaftsachen, in denen die 
Person Ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Land Bremen hat. Die Ausländerbehörden 
im Land Bremen haben in 2023 fünf Haftanträge gestellt, von denen vier stattgeben 
wurde. Sie haben in 2024 elf Haftanträge gestellt, von denen elf stattgegeben wurde. 
Sie haben bis einschließlich Oktober in 2025 30 Haftanträge gestellt, von denen 25 
stattgegeben wurde.  
Zu Frage 2: 
In Fällen, in denen die Ausländerbehörden in Bremen und Bremerhaven betroffen wa-
ren, kam es im Jahr 2023 zu keinen Beschwerden.  
Im Jahr 2024 kam es zu zwei Beschwerden, von denen keiner Beschwerde stattgege-
ben wurde.  
Im laufenden Jahr kam es bis einschließlich Oktober zu sieben Beschwerden, von de-
nen drei Beschwerden stattgegeben wurde. 
Zu Frage 3: 
Im Jahr 2023 wurden in Fällen, in denen Bremische Ausländerbehörden betroffen 
waren, vier Personen in Abschiebehaft genommen, von denen drei zurückgeführt wur-
den. 
Im Jahr 2024 wurden elf Personen in Abschiebhaft genommen, von denen sechs er-
folgreich zurückgeführt wurden. 
Im Jahr 2025 bis einschließlich Oktober wurden 25 Personen in Abschiebehaft ge-
nommen, von denen 19 erfolgreich zurückgeführt wurden. 
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Anfrage 9: Plattdeutsch in Bremen: Was tut der Senat für die Regionalsprache? 
Anfrage der Abgeordneten Ole Humpich, Thore Schäck und Fraktion der FDP 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Welche eigenen Impulse und Initiativen zur Niederdeutschförderung hat das Land 
Bremen seit Gründung des Länderzentrums für Niederdeutsch (LzN) gesetzt und ver-
stetigt? 
 
2. Wie bewertet der Senat die Expertise des Instituts für Niederdeutsche Sprache 
(INS) und dessen Rolle und Wert für den Schutz der Regionalsprache Niederdeutsch? 
 
3. Inwiefern und unter welchen Bedingungen kann der Senat das Institut für Nieder-
deutsche Sprache dabei unterstützen, sich attraktiv und zukunftsfähig aufzustellen? 
 
Zu Frage 1:  
Da die Förderung der niederdeutschen Sprache für die Freie Hansestadt Bremen 
nicht nur Pflichtaufgabe aus der Europäischen Charta der Regional- oder Minderhei-
tensprachen, sondern ein zentrales und wichtiges Anliegen ist, wurde am 6. Dezem-
ber 2017 das Länderzentrum für Niederdeutsch zusammen mit den Ländern Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg gegründet.  
In den letzten 8 Jahren hat das Länderzentrum sehr erfolgreich diverse Projekte, För-
derformate, Veranstaltungen und Webinare nachhaltig aufbauen und langfristig etab-
lieren können. Auf der Homepage des Länderzentrums sind die breit gefächerten Ak-
tivitäten, Veranstaltungen, Webinar-Angebote etc. in den Bereichen Bildung, Kultur, 
Medien und Wissenschaft abrufbar. 
Wie es dem Ziel der vier beteiligten Länder entsprach, erhält das mittlerweile sehr 
gut vernetzte Länderzentrum einen großen Zuspruch und wird stark angefragt. Nach 
Auffassung des Senats hat es sich zu dem zentralen und lebendigen Mittelpunkt der 
Niederdeutschförderung in Bremen entwickelt.  
Das Länderzentrum stößt dabei kontinuierlich neue Projekte an und behält dabei 
stets auch die jüngere Generation wie z.B. durch Formate wie PlattBeats etc. im Blick. 
Darüber hinaus fördert der Senator für Kultur beispielsweise im Rahmen seines jährli-
chen Projektmittelverfahrens auch Projekte im Bereich Niederdeutsch.  
Zu Frage 2:  
Das INS ist ein privater Verein, der sich nach eigener Satzung für den Erhalt des Nie-
derdeutschen einsetzt. Der Senat begrüßt es stets, wenn sich zivilgesellschaftliche 
Initiativen einem derart wichtigen Thema wie dem Schutz der Regionalsprache Nie-
derdeutsch verschreiben. In dieser Funktion agiert der Verein frei. Er hat – wie 
ebenso zahlreiche weitere zivilgesellschaftliche Akteure, mit denen das INS insoweit 
zu vergleichen ist – keinen operativen Handlungsauftrag des Landes Bremen und 
agiert allein im eigenen Namen und im Interesse seiner Mitglieder. Es obliegt dem-
entsprechend nicht dem Senat, die Arbeit des INS insgesamt zu beurteilen oder ein-
zuordnen.  
Zu Frage 3: 
Der Senat begrüßt jede zusätzliche Aktivität privater Akteure im Bereich Nieder-
deutsch und steht jederzeit auch in Gestalt des Länderzentrums für Beratung und 
Vermittlung unterstützend zur Verfügung. Dies gilt selbstverständlich auch für das 
INS. Finanziell erfüllt Bremen seinen Förderzweck zu Niederdeutsch jedoch mit dem 
Länderzentrum, für eine finanzielle Unterstützung einer weiteren Einrichtung mit ver-
gleichbarem Zweck besteht aus Sicht des Senats keine Notwendigkeit. 
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Anfrage 10: Bürokratie in der Eingliederungshilfe abbauen: längere Bewilli-
gungszeiträume bei gleichbleibendem Anspruch 
Anfrage der Abgeordneten Katharina Kähler, Mustafa Güngör und Fraktion der 
SPD 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie bewertet der Senat die Möglichkeit, die Überprüfung des Leistungsanspruchs 
für Menschen mit gleichbleibendem Leistungsanspruch künftig in größeren Zeitinter-
vallen vorzunehmen, und welche Entwicklungen gibt es hierzu auf der Bundesebene? 
 
2. Für welche Personengruppen hält der Senat eine Verlängerung des Überprüfungs-
zeitraums für denkbar, und nach welchen Kriterien würde eine entsprechende Diffe-
renzierung erfolgen? 
 
3. Wie bewertet der Senat mögliche Entlastungseffekte für Leistungsnehmer:innen 
und Verwaltung, die sich aus einer Verlängerung des Überprüfungszeitraums ergeben 
könnten? 
 
Zu Frage 1: 
Die Möglichkeit, den Leistungsanspruch von Menschen mit gleichbleibendem Unter-
stützungsbedarfen in größeren Zeitintervallen zu überprüfen, wird seitens des Senats 
positiv bewertet. Sie würde eine bedarfsgerechte Anpassung von Verwaltungsabläu-
fen an individuelle Bedarfe von Menschen mit Behinderung darstellen. Auf der Bun-
desebene wird dieses Mittel zurzeit diskutiert, da alle Länder nach Möglichkeiten su-
chen, um Bürokratie abzubauen. 
Zu Frage 2: 
Eine Verlängerung des heute rechtlich vorgegebenen Überprüfungszeitraums von 
zwei auf z.B. drei, vier oder fünf Jahre kann für Personen, die in besonderen Wohnfor-
men leben, sinnvoll sein, wenn keine Veränderungen im Unterstützungsbedarf abseh-
bar sind. Bei einer gravierenden Veränderung sind die Leistungserbringer:innen be-
reits heute verpflichtet, diese zu melden, sodass der Leistungsträger flexibel und indi-
viduell jederzeit früher wieder eingebunden werden kann.  
Zu Frage 3: 
Eine Verlängerung des Überprüfungszeitraumes würde für die Leistungsberechtigten 
in vielen Fälle eine Entlastung bedeuten, da diese ihren gleichbleibenden Unterstüt-
zungsbedarf nicht mehr so häufig darstellen müssen. Es würde zudem ein Teil des Er-
klärungsdrucks entfallen, den viele Leistungsberechtigte empfinden.  
Für bundesweite Verwaltungen würde eine Verlängerung der Überprüfungszeiträume 
eine zeitliche Entlastung bedeuten und u.a. Chancen bieten, die Überlastung in der 
Bearbeitung von Anträgen sowie bei der Verlängerung abzubauen.  
Auch für die Leistungserbringer:innen in der Eingliederungshilfe würde eine Verlänge-
rung der Überprüfungszeiträume eine potenzielle Entlastung bedeuten. Kostenzusi-
cherungen der Verwaltung würden bei einer Verlängerung der Überprüfungszeiträume 
entsprechend länger gelten.  
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Anfrage 11: Späterer Schulanfang/Gleitzeit in Schulen 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Franziska Tell, Dr. Henrike Müller und Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. In welcher Form wurde bisher über die Einführung eines späteren Schulbeginns 
oder von Gleitzeitmodellen mit Schulen, Schüler:innenvertretungen und Pädagog:in-
nen in Bremen und Bremerhaven gesprochen, und welche Ergebnisse oder Rückmel-
dungen liegen dem Senat dazu vor? 
 
2. Welche Erfahrungen oder Erkenntnisse gibt es aus bisherigen Testläufen oder Pro-
jekten zu einem späteren Schulbeginn, und wie werden diese durch den Senat bewer-
tet? 
 
3. Welche Effekte hat ein späterer Schulbeginn beziehungsweise Gleitzeit auch mit 
Blick auf die Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die damit verbundene 
Sicherheit der Schulwege? 
 
Zu Frage 1: 
Eine aktuelle Abfrage (bis zur Rückmeldefrist hatte noch nicht alle Schulen geantwor-
tet) an den stadtbremischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen hat er-
geben, dass an 10 von 86 Grundschulen, an vier von 38 Oberschulen und an zwei von 
16 Berufsschulen der Unterricht vor 08:00 Uhr beginnt. Jeweils drei Oberschulen und 
Grundschulen beginnen mit der ersten Unterrichtsstunde erst nach 08:30 Uhr. An 
den anderen stadtbremischen Schulen ist der Unterrichtsbeginn um 08:00 Uhr bzw. 
um 08:15 Uhr. Die Schulen haben im Rahmen ihrer Eigenverantwortung und dem da-
mit verbundenen Handlungsfreiraum gem § 9 BremSchulG und §§ 22, 33 BremSch-
VwG den Beginn der Unterrichtszeit eigenständig, nach Befassung in den schulischen 
Gremien, festzulegen. Daher finden auch keine gesonderten Gespräche der Behörde 
zur Einführung eines späteren Schulbeginns oder von Gleitzeitmodellen an einzelnen 
Schulen statt. Darüber hinaus praktizieren Schulen einen offenen Unterrichtsbeginn 
der den Schüler:innen ein gutes Ankommen in den Schultag ermöglicht. 
In einigen Bremerhavener Schulen wurden veränderte Anfangszeiten, darunter auch 
Gleitzeitmodelle, und Veränderungen beim Zeitraster in schulischen Gremien disku-
tiert und in einigen Fällen auch umgesetzt. Dort wo größere Anpassungen nicht um-
gesetzt werden, stellt insbesondere die erforderliche Anpassung zwischen Schulbe-
ginn und Busfahrplan eine Herausforderung dar. Bezüglich an Schulen diskutierten 
Gleitzeitmodellen führt insbesondere die schwierige Personalsituation dazu, dass von 
entsprechenden Ideen Abstand genommen wurde. 
Zu Frage 2: 
Grundsätzlich melden die Schulen positive Erfahrungen mit veränderten Anfangszei-
ten und veränderten Formen des Starts in den Schultag zurück. Hier haben die Schu-
len das Format hinsichtlich ihrer sozialräumlichen Begebenheiten und den Bedarfen 
der Schüler:innen im Rahmen ihrer Eigenverantwortung angepasst. 
Um eine seriöse Bewertung der Effekte eines veränderten Schulanfangs vornehmen 
zu können, wäre eine wissenschaftliche Erhebung erforderlich, um Effekte darstellen 
zu können. Grundsätzlich bewertet SKB die vorhandene Flexibilität, die für die Schu-
len besteht, sowie die Rückmeldungen aus den Schulen positiv. 
Ein herausragender Erkenntnisgewinn hinsichtlich der vorliegenden Abweichungen 
liegt dem Magistrat nicht vor. 
Zu Frage 3: 
Ein späterer oder gestaffelter Schulbeginn kann in Bremen sowohl den ÖPNV als 
auch die Sicherheit der Schulwege entlasten. Der heutige Schülerverkehr konzentriert 
sich stark im engen Zeitfenster zwischen 7:00 und 7:45 Uhr und führt zu teilweise 
überfüllten Fahrzeugen, längeren Fahrgastwechselzeiten und Verspätungen. Werden 
die Zeiten des Beginns um 30 bis 60 Minuten verschoben oder über einen Korridor 
gestaffelt, kann sich die Nachfrage besser auf die Morgenstunden verteilen, wodurch 
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Spitzenlasten sinken und der Betrieb stabiler wird. Für Kinder kann dies mehr Platz, 
weniger Drängeln und geringeren Pünktlichkeitsdruck bedeuten, was auch das Risiko 
von Stürzen und gefährlichen Situationen beim Ein- und Aussteigen reduziert. Vor al-
lem in der dunklen Jahreszeit kann zudem ein späterer Schulanfang die bessere 
Sichtbarkeit der Schüler:innen im Straßenverkehr begünstigen. 
 
 
Anfrage 12: Nachhaltige Nutzung und technische Betreuung von iPads an Schu-
len im Land Bremen 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Franziska Tell, Dr. Henrike Müller 
und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie werden Wartung, Reparatur sowie die Bereitstellung der iPads an Schulen in 
Bremen und Bremerhaven sichergestellt? 
 
2. Was geschieht mit veralteten oder ausgemusterten Geräten, die nicht mehr im 
Schulalltag verwendet werden können? 
 
3. Welche Möglichkeiten gibt es, bestimmte Apps und Internetseiten auf den Geräten 
zu sperren, und wer entscheidet darüber? 
 
Zu Frage 1: 
Für die iPad-Versorgung der Schulen im Land Bremen wurden in beiden Kommunen 
zentrale Supportstrukturen etabliert, die den Betrieb gewährleisten. In Bremerhaven 
ist das Medienzentrum und in Bremen das Referat für Informationstechnik der Sena-
torin für Kinder und Bildung verantwortlich.  
Durch die Einbindung der Geräte in ein s.g. Mobile-Device-Managent-System, brau-
chen die Tablets keine klassische Wartung und können zentral aus der Ferne mit ge-
ringem Aufwand administriert werden. Die Inbetriebnahme sowie die Installation von 
Apps und Updates erfolgen hierbei weitestgehend automatisch, und alle Geräteein-
stellungen lassen sich zentral konfigurieren und bei Bedarf zurücksetzen.  
Defekte Geräte werden den kommunalen Support-Teams überstellt. Diese prüfen und 
beseitigen softwareseitige Fehler und stellen bei Hardwareproblemen ein Austausch-
gerät zur Verfügung bzw. eröffnen einen Versicherungsfall. Neue Geräte die über ei-
nen Leasingvertrag bereitgestellt werden, sind zudem über eine erweiterte Garantie, 
das so genannte Apple Care for Enterprise Programm abgesichert. 
Die Beschaffung der Endgeräte erfolgt durch die Kommunen über den Rahmenvertrag 
des Landes.  
Zu Frage 2: 
Geräte, die nicht mehr einsatzfähig sind werden veräußert oder fachgerecht entsorgt, 
bzw. recycelt.  
Zu Frage 3: 
Bei der Filterung von Internetseiten muss zwischen der Nutzung in der Schule oder 
zu Hause unterschieden werden. In den Schulnetzen greifen sowohl die zentralen In-
haltsfilter der Kommunen als auch die geräteseitigen Jugendschutzfilter von Apple. 
Wenn die Geräte zu Hause genutzt werden, greifen nur diese und etwaige Schutzme-
chanismen der privaten Netze. Zusätzlich können mit Hilfe der Mobile-Device-Ma-
nagement-Lösung Webseiten gesperrt werden, sofern dies erforderlich ist. 
Für Apps gibt es eine landesweite Whitelist. Das heißt, nur geprüfte Apps werden den 
Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt. Über die Freigabe entscheidet ein 
interdisziplinäres Komitee. Dieses Gremium prüft jede App nach festen Kriterien wie 
z.B. Datenschutz, pädagogischer Nutzen, Benutzungsfreundlichkeit und Werbefreiheit. 
Freie Installation durch Schülerinnen und Schüler sind nicht möglich. Lehrkräfte kön-
nen mit einer persönlichen Apple-ID auf ihren Dienstgeräten eigenverantwortlich er-
gänzende Apps installieren. 
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Anfrage 13: Fragen zum Bearbeitungsstand im auslaufenden Landesprogramm 
Heizungstausch 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Marcel Schröder, Thore Schäck und Fraktion der 
FDP 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie viele Anträge für das auslaufende Landesprogramm Heizungstausch sind bis 
zum 31. August 2025 eingereicht worden, und wie viele sind davon noch in Bearbei-
tung? 
 
2. Bis wann rechnet der Senat mit der Abarbeitung der eingereichten noch aus-ste-
henden Anträge, damit die Antragsteller entsprechend gegebenenfalls KfW-Förderun-
gen beantragen können? 
 
3. Inwiefern rechnet der Senat damit, dass die veranschlagten Mittel für das Förder-
programm für die bis zum 31. August 2025 eingereichten Anträge auf Förderung aus-
reichen werden? 
 
Zu Frage 1:  
Im Zeitraum von der Veröffentlichung der Förderrichtlinie am 28. Juni 2024 bis Ende 
der Förderrichtline am 31. August 2025 sind im Landesförderprogramm „Heizungs-
tausch“ insgesamt 1.378 Förderanträge gestellt worden. Derzeit sind 76 Heizungs-
tausch-Maßnahmen fertig umgesetzt, 1.157 Akten sind noch offen und befinden sich 
in unterschiedlichen Umsetzungsstadien: 236 Zuwendungsbescheide wurden ver-
sandt, 921 Antragstellende haben das Schreiben zum vorzeitigen Vorhabenbeginn er-
halten und 145 Anträge wurden abgelehnt. 
Zu Frage 2:  
Die Antragsbearbeitung umfasst drei Phasen: Erstens die Genehmigung zum vorzeiti-
gen Vorhabenbeginn, mit der anschließend die KFW-Förderung beantragt werden 
kann. Zweitens folgt nach Einreichung und Prüfung weiterer Unterlagen die Erteilung 
des Zuwendungsbescheides. Drittens und abschließend findet nach Umsetzung der 
Maßnahme die Verwendungsnachweisprüfung einschließlich der Auszahlung der För-
dermittel statt. Alle Anträge, die bis zum 31. August 2025 eingereicht wurden, sind 
erstgeprüft. Bei Vorliegen der grundsätzlichen Förderfähigkeit haben die Antragstel-
lenden ein Schreiben zum Vorzeitigen Vorgabenbeginn erhalten und können somit 
einen Antrag auf KfW-Förderung stellen. 
Zu Frage 3:  
Die staatliche Deputation für Umwelt, Klima und Wissenschaft hat in ihrer Sitzung am 
27. November 2025 der Ausfinanzierung des Förderprogramms durch den „Einsatz 
weiterer Finanzmittel über 2 Mio. EUR für Neuverpflichtungen in den Förderprogram-
men „Heizungstausch“ und „Wärmeschutz im Wohngebäudebestand“ zugestimmt. 
Die Befassung des Haushalts- und Finanzausschusses ist für den 19. Dezember 2025 
vorgesehen. 
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Anfrage 14: Wie geht es weiter mit der Transfer- und Innovationsförderung in 
Bremen nach dem von der CSU-Wissenschaftsministerin verordnetem Aus für 
die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI)? 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Marcel Schröder, Thore Schäck und Fraktion der 
FDP 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Welche Förderungen durch die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation 
(DATI) beziehungsweise das BMBF-Programm DATI-Pilot haben Einrichtungen in 
Bremen bislang erhalten? 
 
2. Wie werden die bisher im Rahmen des BMBF-Programms DATI-Pilot angestoßenen 
Förderungen durch die DATI im Land künftig weiter vorangetrieben und finanziert? 
 
3. Welche Pläne gibt es im Land, um nach dem Aus für die DATI insbesondere mit 
und an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bremen weiter agile 
Transfer- und Innovationsförderung zu betreiben? 
 
Zu Frage 1:  
Das DATI-Pilot-Programm des BMFTR stärkt den Transfer von Forschung in die An-
wendung über zwei Förderlinien. Innovationssprints ermöglichen die Erprobung kon-
kreter Transfer- und Innovationsideen mit bis zu 150.000 Euro innerhalb von bis zu 
18 Monaten. Innovations-Communities bauen über einen Zeitraum von vier Jahren 
thematisch fokussierte Partnernetzwerke auf. Sie bestehen aus einem zentralen Ma-
nagementprojekt und mehreren Community-Projekten, in denen die Mitglieder eigene 
Forschungs-, Innovations- und Transferaktivitäten umsetzen können. Dafür stehen 
Gesamtbudgets von bis zu fünf Millionen Euro zur Verfügung. 
Mit den Projekten „Urban Health“ und „Smartport Transfer“ konnten zwei Innovati-
ons-Communities für das Land Bremen eingeworben werden. Das ist ein großer Er-
folg - bei rund 500 eingereichten Skizzen und nur 20 ausgewählten Projekten. 
Auch bei den Innovationssprints ist das Land Bremen mit neun Vorhaben sehr gut 
vertreten. Dabei wird ebenfalls eine große thematische Bandbreite abgedeckt – von 
digitaler Medizin bis hin zum Gewässerschutz.  
Diese Erfolge verdeutlichen die starke Wettbewerbsfähigkeit bremischer Hochschulen 
und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen im Bereich Transfer und Innovation. 
Sie bestätigen zudem den Kurs des Senats, den Wissens- und Technologietransfer 
gezielt zu fördern. 
Zu Frage 2:  
Die DATI-Pilot-Förderung der Bundesregierung war ursprünglich darauf ausgerichtet, 
den geplanten Aufbau der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation durch die 
Etablierung von Transferstrukturen und die Sammlung praktischer Erfahrungen in der 
Innovationsförderung vorzubereiten. Der Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregie-
rung sieht keine Gründung einer DATI mehr vor, sondern den Aufbau einer Deutschen 
Anwendungsforschungsgemeinschaft. 
Die im Rahmen des DATI-Pilot-Programms geförderten Projekte sind nach Kenntnis 
des Senats jedoch nicht von dieser Entscheidung betroffen und werden wie geplant 
gefördert.  
Zu Frage 3:  
Innovation und Transfer sind für das Land Bremen von zentraler Bedeutung – sowohl 
für die Universität als auch für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften.  
Mit der Einführung des Promotionsrechts in forschungsstarken Bereichen wurde eine 
zentrale strukturelle Voraussetzung für innovative Forschung an den Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften im Land Bremen geschaffen.  
Über das EFRE-Programm werden Forschungs- und Transferinfrastrukturen auch an 
den Hochschulen aufgebaut - etwa mit „Bre-SpaceTech 2025+“ an der Hochschule 
Bremen.  
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Zudem bietet der Senat verschiedene Förderlinien im Bereich der Innovationsförde-
rung an, von denen Hochschulen im Rahmen von Kooperationsprojekten mit Unter-
nehmen profitieren können.  
Auch auf Bundesebene setzt sich das Land Bremen für einen verlässlichen und gut 
ausgestatteten Förderrahmen zugunsten von Forschung und Transfer an Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften ein. 
 
 
Anfrage 15: Wann bimmelt die Schulglocke? – Zum Unterrichtsbeginn an Bre-
mer Schulen  
Anfrage der Abgeordneten Fynn Voigt, Thore Schäck und Fraktion der FDP 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. In wie vielen Schulen beginnt der Unterricht regelmäßig vor oder nach dem regulä-
ren Schulbeginn um 8:00 Uhr? (Bitte nach Schulformen aufschlüsseln.) 
 
2. Inwieweit informiert der Senator die Schulen über die Möglichkeit, den Schulbe-
ginn eigenständig später festzulegen? 
 
3. Welche organisatorischen Herausforderungen und welche Vorteile ergeben sich 
aus Sicht des Senators durch einen späteren Schulbeginn? 
 
Zu Frage 1: 
Eine aktuelle Abfrage (bis zur Rückmeldefrist hatten noch nicht alle Schulen geant-
wortet) an den stadtbremischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen hat 
ergeben, dass an 10 von 86 Grundschulen, an vier von 38 Oberschulen und an zwei 
von 16 Berufsschulen der Unterricht vor 08:00 Uhr beginnt. Jeweils drei Oberschulen 
und Grundschulen beginnen mit der ersten Unterrichtsstunde erst nach 08:30 Uhr. 
An den Bildungs- und Beratungszentren beginnt der Unterricht zwischen 08:00 und 
08:30 Uhr. An den übrigen stadtbremischen Schulen ist der Unterrichtsbeginn um 
08:00 Uhr. 
In der Stadtgemeinde Bremerhaven beginnt an einer von 20 Grundschulen der Unter-
richt nach 08:00 Uhr. In den Schulen der Sekundarstufe I beginnt an fünf von 11 
Schulen der Unterricht vor 08:00 Uhr, an zwei Schulen nach 8:00 Uhr und an den üb-
rigen Schulen beginnt der Unterricht um 08:00 Uhr. 
In den sechs Schulen der Sekundarstufe II beginnt an drei Schulen der Unterricht vor 
08:00 Uhr und an drei Schulen nach 08:00 Uhr. 
Privatschulen: 
Bei 19 allgemeinbildenden privaten Ersatzschulen im Land Bremen beginnt der Un-
terricht an zwei Schulen (geringfügig) vor 8 Uhr (davon eine Oberschule und ein För-
derzentrum). An 13 Schulen beginnt der Unterricht um 8 Uhr und an vier Schulen be-
ginnt der Unterricht nach 8 Uhr (davon zwei Oberschulen, ein Gymnasium und eine 
Waldorfschule) 
Zu Frage 2: 
Die Regelung über den täglichen Unterrichtsbeginn liegt gemäß § 9 BremSchulG und 
den §§ 22 und 33 Absatz 2 Satz 4 Nummer 5 BremSchVwG in der Eigenverantwor-
tung und der Handlungsfreiheit jeder Schule. Zuständiges Gremium für die Entschei-
dung ist die Schulkonferenz.  
Die Schulaufsichten informieren die Schulen darüber auf entsprechende Nachfragen 
hin und beraten sie bei der Umsetzung.  
Zu Frage 3: 
Der Senator für Kinder und Bildung ist grundsätzlich nicht in die Festlegung des Un-
terrichtsbeginns eingebunden, so dass die organisatorischen Herausforderungen 
nicht umfassend bekannt sind. Viele Schulen gestalten für die Schüler:innen einen so-
genannten „offenen Anfang“ und geben an, dass die Kinder dadurch den Unterrichts-
tag entspannter beginnen können. 
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Anfrage 16: Studienanfänger:innen im Lehramt Musik an der Universität Bre-
men 
Anfrage der Abgeordneten Tim Sültenfuß, Miriam Strunge, Nelson Janßen,  
Sofia Leonidakis und Fraktion Die Linke 
vom 6. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie viele Personen haben zu den Wintersemestern 2023/2024, 2024/2025 sowie 
2025/2026 ein Lehramtsstudium für das Lehramt Musik im Bachelor aufgenommen? 
(Bitte jeweils nach Lehramtstypen aufschlüsseln.) 
 
2. Werden inzwischen die Kapazitäten im Lehramt Musik ausgeschöpft und falls ja, ist 
dies auf die im sechsten Bremischen Hochschulreformgesetz veränderte Studien-
platzvergabe im Lehramt Musik zurückzuführen? 
 
3. Falls die Studienkapazitäten im Lehramt Musik noch nicht ausgeschöpft werden: 
mit welchen zusätzlichen Maßnahmen will der Senat die Zahl der Studienanfänger:in-
nen in diesem Fach weiter steigern? 
 
Zu Frage 1: 
Im Wintersemester 2023/24 haben im BA Lehramt Musik Gymnasium/Oberschule 
6 Personen ein Studium aufgenommen, im Grundschullehramt war es 1 Person. Im 
Wintersemester 2024/25 haben im BA Lehramt Gymnasium/Oberschule 8 Personen 
ein Studium aufgenommen, im Grundschullehramt war es 1 Person. Zum Winterse-
mester 2025/26 haben im BA Lehramt Gymnasium/Oberschule 4 Personen ein Stu-
dium aufgenommen, im Grundschullehramt konnte keine Immatrikulation vollzogen 
werden. 
Zu Frage 2: 
Eine Kapazität – und damit auch eine Auslastung – kann nur für komplette Fächer 
bzw. Lehreinheiten ausgewiesen werden, da das Personal des Faches nicht explizit 
einzelnen Studiengängen zugewiesen ist. In der Musik werden neben den Bachelor-
Lehramtsstudiengängen noch die Lehramts-Masterstudiengänge sowie der außer-
schulische Fach-Bachelor als Profilfach und als Komplementärfach angeboten. Die 
Kapazitäten des Faches Musik sind nicht ausgeschöpft, daher werden die Studien-
gänge des Faches nicht mit einer Zulassungsbeschränkung versehen und entspre-
chend wird auch keine studiengangsspezifische Zulassungszahl ausgewiesen. Die im 
Zuge des Sechsten Bremischen Hochschulgesetz erfolgte Änderung der Verordnung 
über die Studienplatzvergabe, gemäß der es keine Ablehnungen aus Gründen fehlen-
der Studienplatzkapazitäten im beantragten Zweitfach mehr gibt, hat leider nicht zu 
einem Anstieg der Erstsemesterzahlen geführt. 
Zu Frage 3: 
Die sinkenden Studierendenzahlen sind kein Bremer Phänomen, vielmehr ein bun-
desweiter Trend. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken hat das Arbeitsgebiet Mu-
sikpädagogik die Veränderung des sechsten Bremischen Hochschulreformgesetzes 
angestoßen, die zu einer neuen Studienplatzvergabe im Lehramt Musik geführt hat. 
Die Ordnung für die Aufnahmeprüfung zum Bachelorstudium des Studienfaches „Mu-
sikpädagogik“ an der Universität Bremen wurde mit Wirkung vom 6. Februar 2024 
grundlegend reformiert. Das Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik hat 
in Zusammenarbeit mit der Akademie für Weiterbildung auf Initiative der Senatorin 
für Kinder und Bildung im Jahr 2021 einen Weiterbildungsstudiengang mit Zertifi-
katsabschluss von 60 CP konzipiert, der den Erwerb einer zusätzlichen Facultas für 
das Fach Musik ermöglicht. Das Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik 
hat zudem seit Sommersemester 2024 die Sommerzulassung für die Lehramtsstudi-
engänge ermöglicht und die Lehrveranstaltungsstrukturen entsprechend angepasst. 
Zahlreiche Maßnahmen sind auf das Studiengangsmarketing ausgerichtet. So werden 
etwa für die Lehramtsstudiengänge rund 200 Schulen in Bremen und im umliegen-
den Niedersachsen kontaktiert. 
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Anfrage 17: Rücknahmepflicht von Pfandflaschen 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Maike Schaefer, Philipp Bruck und Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 12. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Welche gesetzlichen Regelungen gibt es für Einzelhändler, um Pfandflaschen bezie-
hungsweise Einwegflaschen zurückzunehmen? 
 
2. Wie werden Kund:innen und Verbraucher:innen über die Rücknahmepflicht von 
Pfandflaschen informiert, beziehungsweise auch über die Nichtannahme von Pfand-
flaschen bei Händlern? 
 
3. Wie bewertet der Senat eine Aufklärungskampagne für Verbraucher:innen, zum Bei-
spiel mit Aufklebern und Infoflyern direkt an den Pfandrückgabe-Automaten, um sie 
aufzuklären, welche Flaschen angenommen werden oder wo Pfand-/Einwegflaschen 
alternativ zurückgegeben werden können? 
 
Zu Frage 1: 
Die aktuelle gesetzliche Grundlage für die Rücknahme von Mehrwegverpackungen 
ergibt sich aus Paragraph 15 Absatz 1 Nummer 5 Verpackungsgesetz. Diese verpflich-
tet die Hersteller und Vertreiber von Mehrwegverpackungen, die entleerten Verpa-
ckungen der gleichen Art, Form und Größe wie die von ihnen in Verkehr gebrachten 
zurückzunehmen.  
Die gesetzlichen Regelungen zur Pfand- und Rücknahmepflicht von Einweggeträn-
keverpackungen ergeben sich aus den Paragraphen 31 (Pfand- und Rücknahmepflich-
ten für Einweggetränkeverpackungen) und 32 (Hinweispflichten) des Verpackungsge-
setzes. Vertreiber:innen müssen restentleerte Einwegverpackungen, die der Pfand-
pflicht unterliegen, am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in unmittelbarer Nähe 
unentgeltlich zurücknehmen und das Pfand erstatten.  
Zu Frage 2: 
Gemäß Paragraph 32 des Verpackungsgesetzes gibt es lediglich die Pflicht, dass in 
der Verkaufsstelle darauf hinzuweisen ist, dass die Einwegverpackungen nach der 
Rückgabe nicht wiederverwendet werden, indem sie als „Einweg“ gekennzeichnet 
werden müssen. Darüber hinaus obliegt es den Vertreiber:innen selbst, einen rei-
bungslosen Rückgabeprozess dadurch zu fördern, dass sie ihre Endverbraucher:innen 
über die Rückgabemodalitäten informieren.  
Zu Frage 3: 
Der Senat teilt die Einschätzung, dass die Rückgabe von Mehrweg- und Einwegpfand-
flaschen nicht intuitiv ist. Diese Einschätzung wird auch dadurch gestützt, dass es be-
reits zahlreiche Aufklärungskampagnen u. a. zu den Themen „Mehrweg oder Einweg: 
Unterschiede, Rückgabesystem, Probleme bei der Pfanderstattung“ im Internet gibt, 
insbesondere von Verbraucherzentralen und des Bundesumweltministeriums. Zudem 
stehen Änderungen des Verpackungsgesetzes des Bundes aus, die sich aus der 
neuen EU-Verpackungsverordnung ergeben werden, die ab dem 12. August 2026 in 
Kraft tritt. Diese EU-Verordnung hat auch Änderungen im Bereich Pfand- und Rück-
nahmesysteme zur Folge. Sobald die geänderten nationalen Regelungen in Kraft sind, 
sollte geprüft werden, ob und wie eine lokale Aufklärungskampagne dabei unterstüt-
zen kann, die Reichweite des bestehenden Informationsangebots zu erhöhen und so-
mit das Informationsdefizit verwaltungseffizient abzubauen. 
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Anfrage 18: Liquiditätshilfen für Unternehmen bei Cyberangriffen 
Anfrage der Abgeordneten Volker Stahmann, Mustafa Güngör und Fraktion der 
SPD 
vom 12. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie viele Cyberangriffe auf Unternehmen im Land Bremen gab es in den vergange-
nen fünf Jahren (bitte im Vergleich der einzelnen Jahre und jeweils für die Stadtge-
meinde Bremen und Bremerhaven), und welche Auswirkungen sind damit einherge-
gangen? 
 
2. Was hat der Senat in den vergangenen Jahren unternommen, um die Cybersicher-
heit für Bremer und Bremerhavener Unternehmen zu stärken, und wie wird diese Un-
terstützung angenommen? 
 
3. Wie bewertet der Senat Liquiditätshilfen für Unternehmen, die von Cyberangriffen 
betroffen sind, und welche Form der Unterstützung durch die Bremer Aufbau-Bank 
bietet sich für das Land Bremen an? 
 
Zu Frage 1: 
Es existiert keine generelle Meldeverpflichtung für Cyberangriffe auf Unternehmen. 
Lediglich in spezialgesetzlichen Regelungen, wie der Verordnung zur Bestimmung 
Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz, sind Meldeverpflichtungen definiert. 
Daher muss von einem Dunkelfeld, insbesondere bei nicht erfolgreichen Cyberangrif-
fen, ausgegangen werden. Unter Cyberangriffen kann eine Vielzahl von Handlungen 
zusammengefasst werden. Hierbei reicht das Spektrum von „Distributed Denial of 
Service“ (DdoS)-Angriffen bis hin zu Ransomware-Angriffen in unterschiedlichen Aus-
prägungen. Die Folgen dieser Cyberangriffe unterscheiden sich hierbei stark in der 
Intensität und den Auswirkungen.  
Sollte ein Unternehmen im Land Bremen Opfer eines Cyberangriffs werden, kann die-
ses bei der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime des LKA Bremen Anzeige erstatten. 
In Folge der entsprechenden Ermittlungen fließen die dort bekanntgewordenen Fälle 
in die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) ein. Hier wird jedoch nicht erfasst, ob es 
sich bei den Opfern um Unternehmen oder Privatpersonen handelt.  
Unternehmen oder Institutionen sind häufig von Verschlüsselungen oder Erpressun-
gen mithilfe von Ransomware betroffen, die als Phänomen seit dem 1. Januar 2024 
verpflichtend in der PKS erfasst werden. Für das Berichtsjahr 2024 wurden insgesamt 
drei Ransomware-Fälle in der PKS für das Land Bremen registriert. Im PKS-Berichts-
jahr 2025 (bis einschließlich Oktober) hat die Polizei Bremen einen Ransomware-
Fall registriert. Die Zahl ist als vorläufig anzusehen, da es sich bei der für die Auswer-
tung relevanten PKS um eine Jahresstatistik handelt und mit Blick auf das Jahres-
ende intensiv qualitätssichernde Maßnahmen durchgeführt werden. 
Neben den im Jahr 2024 in der PKS erfassten Fällen sind dem Senat zudem zwei 
weitere Angriffe aus dem Jahr 2023 bekannt. Hierbei handelt es sich um einen Cy-
berangriff auf eine Werft sowie einen Einbruch in die IT-Infrastruktur einer Klinik mit 
darauffolgendem Datendiebstahl. Im Jahr 2025 gab es einen DDoS-Angriff auf ein 
Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs. 
Zu Frage 2: 
Die Zentralstelle Cybersicherheit beim Senator für Inneres und Sport war seit ihrer 
Gründung im Rahmen der Netzwerkarbeit auf unterschiedlichen Veranstaltungen mit 
Fachvorträgen vertreten. Hier bringt sie regelmäßig ihr Fachwissen, etwa zur Umset-
zung der europäischen NIS-2-Richtlinie, ein. Teilweise werden gemeinsame Vorträge 
in Kooperation mit der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime gehalten.  
Im Rahmen der Prävention führt die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime des Landes-
kriminalamtes Beratungen durch und hält Vorträge zum Thema Cybercrime im enge-
ren Sinn. Darüber hinaus werden unternehmensinterne Beratungen im Zusammen-
hang mit erfolgten Angriffen durchgeführt. Die Anzahl der Beratungen sowie Vorträge 
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wird statistisch seit dem 1. Januar 2024 erfasst. Im Jahr 2024 wurden mit Stand Ok-
tober 2025 47 und im Jahr 2025 bislang 19 größere Veranstaltungen begleitet. Die 
Vorträge werden generell als vor-Ort-Schulungen durchgeführt, wodurch bereits eine 
Vielzahl verschiedener Unternehmen erreicht werden konnte.  
Die Vortragstätigkeit hat neben der Darstellung aktueller Cyber-Bedrohungslagen und 
möglicher Schutzmaßnahmen das Ziel, die direkte Kontaktmöglichkeit zur Polizei be-
kannt zu machen, um so die polizeilichen Fähigkeiten sowie Unterstützungs- und Er-
mittlungsmöglichkeiten darzustellen. Die Zentrale Ansprechstelle Cybercrime agiert 
auf Basis direkter Einladungen zu Veranstaltungen von Kammern, Institutionen, Ver-
einen oder Unternehmen zur Erreichung eines möglichst großen Adressat:innenkrei-
ses. Diese jahrelange Praxis hat sich bewährt und erfährt eine intensive Nachfrage 
durch die Unternehmen im Land Bremen. 
Durch die Ortspolizeibehörde Bremerhaven werden derzeit keine zusätzlichen Maß-
nahmen zur Unterstützung von Bremerhavener Unternehmen angeboten. Die Zentrale 
Ansprechstelle Cybercrime des Landeskriminalamtes kann jedoch einzelfallbezogen 
kontaktiert werden. Planungen für ein zukünftiges Verfahren bestehen.  
In diesem Jahr hat die Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und 
Stadtentwicklung (BIS) unter Beteiligung der Zentralstelle Cybersicherheit eine Infor-
mationsveranstaltung zum Thema Cybersicherheit durchgeführt, die auf großes Inte-
resse stieß. Dabei wurden präventive Maßnahmen zur Cybersicherheit thematisiert 
und die Abläufe für den Fall eines Schadens erläutert. Darüber hinaus informiert die 
BIS über das Landesförderprogramm „Digitalisierung im Mittelstand“, aus dem Mittel 
für die IT-Sicherheit bereitgestellt werden.  
Ebenso zu nennen ist der DIGITAL HUB INDUSTRY Bremen (DHI), welches sich als 
Anlaufstelle auf die digitale Transformation der Industrie konzentriert und als Treff-
punkt für Unternehmen, Start-Ups und Forschungseinrichtungen dient. Über dieses 
werden allgemeine Hilfestellungen zu den Themen im Rahmen von Veranstaltungen 
und Workshops für Unternehmen angeboten und Hinweise zu weiteren Leistungen, 
etwa dem Cyber Security Check zu gegeben. Dieser soll Unternehmen für Risiken im 
Bereich der Cybersicherheit sensibilisieren. 
Über den Förderschwerpunkt „Mittelstand-Digital“ des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie wird in der Initiative „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ die Trans-
ferstelle für Cybersicherheit im Mittelstand gefördert. Das im DHI ansässige Mittel-
stand-Digital Zentrum Bremen-Oldenburg bewirbt bei Veranstaltungen die Transfer-
stelle oder lädt diese zu Veranstaltungen ein. Im Themenmonat „Cybersicherheit“ (je-
weils im Oktober eines Jahres) wird bei Veranstaltungen der Schwerpunkt auf Bera-
tung und Sensibilisierung im Bereich der Cybersicherheit gelegt. Die Transferstelle 
bietet Workshops hierzu an, die vor Ort oder auch online von Unternehmen gebucht 
werden können. Ferner gibt es Checklisten für Unternehmen sowie eine „Notfallhilfe“ 
mit Ansprechstellen im Falle eines Cyberangriffs. Unternehmen können auf der Web-
site der Transferstelle passende Dienstleistungen in der Region ausfindig machen. 
Über den Jour Fixe „Digitalisierung“, der von der Bremer Aufbau-Bank organisiert 
wird, wurde die Transferstelle mit ihrem Angebot weiteren Multiplikator:innen im Land 
Bremen vorgestellt. Hierzu gehören zum Beispiel auch die Digitallotsen, die Unter-
nehmen in Bremen und Bremerhaven aufsuchen und zur digitalen Transformation be-
raten.  
Zu Frage 3: 
Im Land Bremen bestehen staatlicherseits keine spezifischen finanziellen Hilfspro-
gramme für von Cyberangriffen betroffene Unternehmen. 
Generell vertritt der Senat die Ansicht, dass die Steuerung der zur Verfügung stehen-
den Ressourcen im Bereich der Prävention einen höheren Mehrwehrt zur Steigerung 
der Cybersicherheit bei Unternehmen hat als die Schaffung von Liquiditätshilfen für 
gegebenenfalls betroffene Unternehmen. Dieser Ansatz ist auch bei Cyberversiche-
rungen zu erkennen: Um eine entsprechende Police abschließen zu können, müssen 
Unternehmen bestimmte präventive Cybersicherheitsanforderungen erfüllen. 
Die Bremer Aufbau-Bank verfügt über Instrumente wie Bürgschaften, Kredite und För-
derprogramme, mit denen im Einzelfall Unternehmen, die von Cyberangriffen betrof-
fen sind, situationsgerecht und unbürokratisch Hilfe erhalten. Im engen Austausch 
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mit der Unternehmensleitung und der jeweiligen Hausbank können dabei je nach 
Lage des Einzelfalls individuelle Unterstützungsmaßnahmen entwickelt werden. 
 
 
Anfrage 19: Wie steht es um die Barrierefreiheit kommerzieller Veranstaltungs-
orte? 
Anfrage der Abgeordneten Sahhanim Görgü-Philipp, Bithja Menzel,  
Dr. Emanuel Herold und Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 13. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Inwieweit sind privat betriebene und kommerziell genutzte Veranstaltungsorte (zum 
Beispiel große Hochzeitssäle oder Veranstaltungshallen) gesetzlich zur Barrierefrei-
heit verpflichtet, und welche konkrete Rolle spielen dabei die Bremische Landesbau-
ordnung (BremLBO) und das Bremische Behindertengleichstellungsgesetz 
(BremBGG)? 
 
2. Welche Möglichkeiten hat das Land Bremen, Besitzer:innen öffentlich zugänglicher 
privater Veranstaltungsräume zur Nachrüstung und Verbesserung der Barrierefreiheit 
im Bestand zu motivieren, und welche Instrumente (Förderprogramme, steuerliche 
Anreize, Beratungsangebote) werden aktuell genutzt oder sind geplant? 
 
3. Wie gewährleistet das Land (insbesondere durch die Bauaufsichtsbehörde) die 
Überwachung der Barrierefreiheitsstandards bei Neu- und Umbauten sowie im Be-
stand, und welche konkreten rechtlichen Konsequenzen (zum Beispiel Bußgelder, 
Nutzungsuntersagungen, Klagemöglichkeiten anerkannter Verbände) drohen Betrei-
ber:innen bei Nicht-Einhaltung? 
 
Zu Frage 1: 
Bei Neubauten und genehmigungspflichtigen Umbauten von großen Hochzeitssälen 
und Veranstaltungshallen sind die Anforderungen an die Barrierefreiheit gem. § 50 
Absatz 2 und 4 der Bremischen Landesbauordnung einzuhalten. Befinden sich Veran-
staltungshallen in öffentlicher Trägerschaft, so unterliegen diese Anforderungen einer 
weitergehenden Barrierefreiheit nach § 8 des Bremischen Behindertengleichstel-
lungsgesetzes. In diesem Fall ist der Umfang der Barrierefreiheit mit dem Landesbe-
hindertenbeauftragten vor Antragsstellung und Ausführung abzustimmen. 
Zu Frage 2:  
Für Eigentümerinnen und Eigentümer öffentlich zugänglicher, privater Veranstal-
tungsräume besteht auf Landesebene keine Förderungsmöglichkeit zur Nachrüstung 
und Verbesserung der Barrierefreiheit im Bestand. Der Beauftragte für barrierefreies 
Bauen bei der Senatorin für Bauen, Mobilität und Stadtentwicklung bietet eine Erst-
beratungsmöglichkeit an und stellt bei Bedarf den Kontakt zu Fachplanungsbüros für 
weitere inhaltliche Begleitung her. 
Zu Frage 3: 
Soweit im Prüfprogramm enthalten, werden die Anforderungen an die Barrierefreiheit 
präventiv im Genehmigungsverfahren geprüft. Bei den hier genannten Nutzungen ist 
dies regelmäßig der Fall. Im Rahmen der Bremischen Landesbauordnung können bei 
Nichteinhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Standards der Barrierefreiheit sei-
tens der Bauaufsichtsbehörde Bußgelder (im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsver-
fahren) ausgesprochen werden. Eine Nutzungsuntersagung ist regelmäßig nur dann 
verhältnismäßig, wenn zugleich eine Gefahr für Leben und Gesundheit gegeben ist. 
Im Rahmen des Bremischen Behindertengleichstellungsgesetz kann durch Betroffene 
eine Verbandsklage mit einem vorgeschalteten Schlichtungsverfahren bei Nichtein-
haltung von Barrierefreiheitsanforderungen eingeleitet werden. 
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Anfrage 20: Kann die präventive Schuldnerberatung steigende Fallzahlen und 
Beratungsbedarfe bewältigen? 
Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der 
CDU  
vom 25. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie viele Fälle kann die präventive Schuldnerberatung seit dem Jahr 2021 nach der 
Erhöhung der Fallpauschalen mit dem vorhandenen Budget jährlich bearbeiten, und 
inwiefern wurde das Budget nach der, ebenfalls im Jahr 2021 erfolgten Ausweitung 
der Beratung auf Studenten, Künstler und Solo-Selbstständige erhöht? 
 
2. Welche Wartezeiten für Beratungssuchende hält der Senat für angemessen und 
hält er die präventive Schuldnerberatung für ausreichend ausgestattet, um steigen-
den Fallzahlen gerecht zu werden? 
 
3. Durch welche Maßnahmen will der Senat zunehmende Verschuldungsfälle, beson-
ders bei unter 30-Jährigen und bei über 60-Jährigen möglichst verhindern? 
 
Zu Frage 1: 
Die im Rahmen der präventiven Schuldnerberatung finanzierten Schuldnerberatungs-
fälle lagen in 2021 bei 663, in 2022 bei 666, in 2023 bei 649, in 2024 bei 683 und in 
2025 werden es voraussichtlich 756 Beratungsfälle sein. 
Der Haushaltsanschlag für die präventive Schuldnerberatung wurde im Jahr 2021 von 
zuvor 425.000 Euro auf 840.000 Euro angehoben. Seitdem ist dieser Anschlag zwei-
mal um 1,7 Prozent erhöht worden, auf aktuell 868.800 Euro. 
Zu Frage 2: 
Den Beratungsstellen werden keine starren Vorgaben zu Wartezeiten gemacht, da 
diese im Laufe eines Jahres durch die personelle Situation in den Beratungsstellen 
und durch die Nachfrage der Ratsuchenden variieren können. Probleme mit zu langen 
Wartezeiten sind nicht bekannt. 
Die letzten Jahre waren die Haushaltsmittel für die präventive Schuldnerberatung 
auskömmlich. Im Jahr 2025 ist ein Anstieg der Beratungsfälle erkennbar. Eine Erhö-
hung der Haushaltsmittel ist für 2026 nicht vorgesehen.  
Für die weitere Entwicklung der präventiven Schuldnerberatung bleibt das Gesetzge-
bungsverfahren auf Bundesebene zum Schuldnerberatungsdienstegesetz abzuwarten. 
Zu Frage 3: 
Wirksame Instrumente für eine Schuldenprävention sind u. a. die Förderung eines 
kompetenten Umgangs mit Geld, Aufbau und Stärkung von Planungs- und Handlungs-
kompetenz und ganz besonders eine Sensibilisierung für die Risiken einer Verschul-
dung. Zentrale Präventionsmaßnahmen, für die aus Sicht des Senats auch eine Wer-
tediskussion nötig wäre, sind daher die Finanzbildung in Schulen durch Lehrkräfte 
oder die Verbraucherzentrale, sowie Weiterbildungsangebote, die beispielsweise 
durch die Volkshochschulen angeboten werden. Auf Bundesebene befindet sich aktu-
ell der Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie im 
Gesetzgebungsverfahren. Darin werden u. a. Darlehensgebern Informationspflichten 
aufgegeben, um Darlehensnehmern über Unterstützungsangebote bei Zahlungs-
schwierigkeiten zu informieren. Weiterhin sind Kreditwürdigkeitsprüfungen bei Klein-
krediten und Nachsichtsmaßnahmen bei Zahlungsproblem vorgesehen. Der Senat be-
grüßt die Stoßrichtung dieses Gesetzesvorhabens und sieht auch hierin einen wichti-
gen Baustein für den Verbraucherschutz. 
Die durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration geförderte Prä-
ventive Schuldnerberatung ermöglicht Betroffenen, die selbst nicht auf laufende Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes angewiesen sind, einen weitestgehend 
kostenlosen Zugang zu einer qualifizierten Schuldnerberatung. Prävention in diesem 
Zusammenhang zielt darauf ab, in Fällen, in denen eine Verschuldung bereits einge-
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treten ist, drohende Hilfsbedürftigkeit im Sinne des SGB II zu vermeiden. Eine Prä-
vention zur Verhinderung von Verschuldung erfolgt in diesem Rahmen grundsätzlich 
nicht. 
 
 
Anfrage 21: Hochstufung der Verkehrsverbindung zum Überseehafen 
Anfrage der Abgeordneten Michael Jonitz, Thorsten Raschen, Dr. Wiebke Win-
ter und Fraktion der CDU 
vom 25. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Welche Hemmnisse sieht der Senat Bovenschulte derzeit bei der von Bremerhaven 
gewünschten Hochstufung der nördlichen Verbindung von der Bundesautobahn zum 
stadtbremischen Überseehafen über Cherbourger Straße/Hafentunnel/Cherbourger 
Straße/Wurster Straße zur Bundesstraße? 
 
2. Mit welchem Zeitplan und welchen konkreten Schritten wird der Senat Boven-
schulte den Bremerhavener Wunsch zur Hochstufung verfolgen? 
 
3. Welches Datum strebt der Senat Bovenschulte für die Antragstellung zur Hochstu-
fung an? 
 
Vorbemerkung 
Über die Hochstufung einer Straße zur Bundesstraße entscheidet nach §2 Absatz 6 
Bundesfernstraßengesetz das Fernstraßen-Bundesamt, soweit dem Bund die Verwal-
tung der Bundesfernstraße zusteht. Die Cherbourger Straße, die Wurster Straße und 
der Hafentunnel sind kommunale Straßen in Bremerhaven. Für deren Hochstufung ist 
die Obere Landesstraßenbaubehörde in Bremen - angesiedelt beim Amt für Straßen 
und Verkehr - zuständig. Für die Hochstufung ist ein Antrag auf Erteilung des Einver-
ständnisses durch die zuständige Behörde an das Fernstraßen-Bundesamt zu stellen.  
Vor diesem Hintergrund werden die Fragen wie folgt beantwortet: 
Zu Frage 1: 
Gemäß oben beschriebenen Verfahren werden derzeit keine grundsätzlichen Hemm-
nisse gesehen. Eine konkretere Beurteilung ist erst nach Vorlage des Antrages aus 
Bremerhaven möglich. 
Zu Frage 2: 
Derzeit werden die Unterlagen für die Einholung des Einverständnisses des Fernstra-
ßen-Bundesamtes durch den Magistrat der Seestadt Bremerhaven zusammengestellt. 
Die Obere Landesstraßenbaubehörde wird nach Erhalt der Unterlagen diese prüfen 
und beim Fernstraßen-Bundesamt einreichen. Der Vorgang wird durch die Senatorin 
für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung eng begleitet. 
Zu Frage 3: 
Aufgrund des frühen Verfahrensstandes sind hierzu derzeit keine Aussagen möglich. 
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Anfrage 22: Bremerhavener AG Leistungsmissbrauch (k)ein Vorbild für Bre-
men? 
Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Heiko Strohmann, Yvonne Aver-
werser, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der CDU 
vom 25. November 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Aus welchen Gründen wurde bislang in der Stadtgemeinde Bremen keine behör-
den-übergreifende Arbeitsgruppe zur systematischen Aufdeckung und Verfolgung von 
Leistungsmissbrauch analog zur „AG Leistungsmissbrauch“ in Bremerhaven imple-
mentiert, obwohl auch in Bremen vergleichbare Fallkonstellationen – insbesondere 
bei Schulpflichtverletzungen, Meldeverstößen und unklaren Leistungsbezügen – auf-
treten dürften? 
 
2. Welche organisatorischen, datenschutzrechtlichen oder kompetenzrechtlichen Er-
wägungen stehen nach Einschätzung des Senats der Einrichtung eines solchen multi-
professionellen Gremiums – unter Beteiligung von Schulbehörde, Jobcenter, Sozial- 
und Ausländerbehörde, Polizei und Familienkasse – entgegen? 
 
3. Welche Kenntnisse liegen dem Senat über die Wirksamkeit und bisherigen Ergeb-
nisse der in Bremerhaven eingerichteten AG Leistungsmissbrauch vor – insbesondere 
hinsichtlich der Fallzahlen, Rückforderungen, eingeleiteten Verfahren und etwaiger 
Erkenntnisse zu strukturellen Missbrauchskonstellationen? 
 
Zu Frage 1: 
Der Senat verweist im Vorfeld auf seine Antwort auf die Kleine Anfrage der CDU aus 
August 2025 „Steigende Zahlen beim bandenmäßigen Betrug im Bürgergeldbezug – 
Wäre das auch im Land Bremen (erneut) möglich?“. 
In der Stadtgemeinde Bremen wurde die Arbeitsgruppe „Prävention Leistungsmiss-
brauch“ eingerichtet, zu deren Sitzungen das Jobcenter Bremen einlädt. An der Ar-
beitsgruppe sind das Hauptzollamt, die Polizei Bremen, das Finanzamt, die Woh-
nungsaufsicht, die Meldestelle, das Bauressort und die Familienkasse beteiligt. Die 
Einbeziehung weiterer Behörden ist grundsätzlich möglich. 
Die Arbeitsgruppe „Prävention Leistungsmissbrauch“ tagt regelmäßig und dient dem 
gegenseitigen Informationsaustausch. Dabei werden auch Einzelfälle unter Beach-
tung des Datenschutzes behandelt. Verdachtsfälle auf Leistungsmissbrauch werden in 
den zuständigen Abteilungen weiterbearbeitet. Auffälligkeiten bei der Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen werden gemeldet und den jeweils zuständigen Behörden 
mitgeteilt. Neben den regelmäßigen Sitzungen findet bei Bedarf ein bilateraler Aus-
tausch zu Einzelfällen statt. 
Zu Frage 2: 
Der Senat steht einer Weiterentwicklung bestehender Kooperationsformate grund-
sätzlich offen gegenüber. Bei der Einrichtung eines neuen, breit angelegten multipro-
fessionellen Gremiums wäre jedoch zu berücksichtigen, dass in allen betroffenen 
Rechtsbereichen – von SGB II und SGB VIII über Schul- und Aufenthaltsrecht bis hin 
zum Steuerrecht – überwiegend Sozialdaten und damit besonders schützenswerte 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Eine zusätzliche Struktur würde bestehende Formate doppeln, ohne erkennbaren 
Mehrwert zu schaffen, und zusätzliche Ressourcen binden. Vor diesem Hintergrund 
setzt der Senat auf eine gezielte, anlassbezogene Zusammenarbeit und auf die etab-
lierten, gut funktionierenden Kooperationswege, die als ausreichend erachtet werden. 
Wie bereits zu Frage 1 erläutert, kann die bestehende Arbeitsgruppe „Prävention 
Leistungsmissbrauch“ bei Bedarf erweitert werden. 
Zu Frage 3: 
Bei der Arbeitsgruppe „Leistungsmissbrauch“ in Bremerhaven handelt es sich um ei-
nen regelmäßigen Austausch verschiedener beteiligter Ämter und Institutionen. Die 
Einladung erfolgt durch das Jobcenter Bremerhaven. Im Rahmen der Sitzungen wer-
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den Hinweise zu möglichem Leistungsmissbrauch, beteiligten Akteur:innen sowie re-
levanten Vorkommnissen ausgetauscht. Die jeweils zuständigen Stellen prüfen diese 
Hinweise innerhalb ihrer eigenen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereiche und verfol-
gen sie gegebenenfalls weiter. 
Eine Erhebung oder Zusammenführung von Ergebnissen hinsichtlich Fallzahlen, Rück-
forderungen oder eingeleiteter Verfahren ist nicht Bestandteil des Austauschs in der 
Arbeitsgruppe. Diese Daten werden nicht von der Arbeitsgruppe statistisch erfasst, 
sondern jeweils eigenständig von den beteiligten Ämtern und Institutionen im Rah-
men ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten. Erkenntnisse ergeben sich aus dem Infor-
mationsaustausch sowie aus der Sensibilisierung für strukturelle Problemlagen, mög-
liche Herangehensweisen und Maßnahmen. 
 
 
Anfrage 23: Beamte in Gesellschaften mit Beteiligung der öffentlichen Hand   
Anfrage des Abgeordneten Jan Timke und Fraktion BÜNDNIS DEUTSCHLAND 
vom 26. November 2025 
 
 
Diese Anfrage wurde vom Fragesteller zurückgezogen. 
 
 
Anfrage 24: Fortführung des Programmes „Demokratie leben!“ 
Anfrage der Abgeordneten Selin Arpaz, Mustafa Güngör und Fraktion der SPD 
vom 27. November 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie bewertet der Senat die Arbeit der Beratungs- und Bildungsprojekte im Land 
Bremen, die vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Programmes „Demo-
kratie leben“ gefördert werden, im Hinblick auf die Schwerpunkte der aktuellen För-
derrichtlinie „Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen“? 
 
2. Wie bewertet der Senat die von Ministerin Prien kommunizierten Pläne zur inhaltli-
chen Neuausrichtung des Programmes, ihre Pläne zu einer neuen Überprüfungspraxis 
der bisherigen Empfängerorganisationen sowie zu Mittelkürzungen ab 2027? 
 
3. Welche weiteren Schritte – neben dem Beitritt zur Entschließung des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern im Bundesrat – wird der Senat auf Bundesebene unternehmen 
zur künftigen finanziellen Absicherung des Programmes und zur Beibehaltung der 
drei Schwerpunkte Demokratiestärkung, Vielfaltsgestaltung und Extremismuspräven-
tion? 
 
Zu Frage 1: 
Die Beratungs- und Bildungsprojekte, die im Land Bremen im Rahmen des Bundes-
programms „Demokratie leben!“ gefördert werden, leisten einen außerordentlich 
wichtigen und wirksamen Beitrag zur Stärkung demokratischer Kompetenzen und zur 
Förderung eines respektvollen, vielfältigen Miteinanders. Sie unterstützen Menschen 
dabei, diskriminierende Strukturen zu erkennen, Extremismus wirksam entgegenzu-
treten und demokratische Werte im Alltag aktiv zu leben. Die drei Schwerpunkte der 
aktuellen Förderrichtlinie – Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus 
vorbeugen – sind für die Programmumsetzung handlungsleitend.  
Besonders hervorzuheben ist die starke lokale Verankerung der Projekte des Demo-
kratiezentrums: Durch praxisnahe Arbeit und den engen Bezug zu den Menschen wer-
den die Aufgaben gezielt und mit großer Wirkung erfüllt. 
Mit einem breiten Spektrum an Bildungs-, Beratungs- und Fortbildungsangeboten 
werden Betroffene, Fachkräfte und die interessierte Öffentlichkeit erreicht. Darüber 
hinaus bietet das Demokratiezentrum Land Bremen, das für die Umsetzung des Bun-
desprogramms verantwortlich ist, über Fachtage, Fortbildungen und Netzwerktreffen 
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Möglichkeiten für den fachlichen Austausch zivilgesellschaftlicher und staatlicher Ak-
teur:innen auf Landesebene. 
Die Förderung durch das Bundesfamilienministerium ist daher ein entscheidender 
Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung dieser wichtigen Arbeit. 
Zu Frage 2: 
Die Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel, und daraus entstehen konti-
nuierlich neue Herausforderungen. Evaluation und Weiterentwicklung der Programm-
schwerpunkte sind daher sinnvoll und wichtig. Dies sollte jedoch in enger Abstim-
mung mit den Expert:innen der Länder erfolgen – insbesondere unter frühzeitiger Ein-
bindung der Landesdemokratiezentren. Ihre Expertise und ihre langjährigen Erfahrun-
gen sollten in die geplante Überarbeitung der Förderrichtlinie einfließen. Die Länder 
sind bereit, ihre Perspektiven konstruktiv in diesen Prozess einzubringen. Gleichzeitig 
ist es unerlässlich, die bestehenden drei Programmschwerpunkte sowie eine verläss-
liche Finanzierung beizubehalten. Nur so können Projekte ihre Arbeit erfolgreich fort-
setzen und eine nachhaltige Demokratieförderung langfristig gesichert werden Eine 
mögliche inhaltliche Schwerpunktverschiebung darf daher nicht zulasten der bewähr-
ten und gut funktionierenden Strukturen gehen. Einen Generalverdacht gegen Demo-
kratieprojekte und eine damit verbundene Überprüfungspraxis lehnt der Senat ab. 
Zu Frage 3: 
Der Senat engagiert sich auf Bundesebene weiterhin aktiv für die langfristige finanzi-
elle Absicherung des Bundesprogramms sowie für die Beibehaltung der Schwer-
punkte Demokratiestärkung, Vielfaltsgestaltung und Extremismusprävention. 
Das Demokratiezentrum Land Bremen steht hierzu in regelmäßigem und engem Aus-
tausch mit den anderen Bundesländern sowie dem Bundesministerium für Bildung, 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. In den Bund-Länder-Treffen, zuletzt am 19. 
November 2025 und erneut geplant im ersten Quartal 2026, bringt sich Bremen kon-
struktiv ein und hebt die Bedeutung einer frühzeitigen Einbindung der Landesdemo-
kratiezentren in den Weiterentwicklungsprozess des Bundesprogramms hervor. Die 
langjährigen Erfahrungen und die fachliche Expertise der Länder sollen maßgeblich 
in die geplante Überarbeitung der Förderrichtlinie einfließen. 
Der Senat betont fortlaufend die Wichtigkeit der Arbeit vor Ort und setzt sich dafür 
ein, die Perspektiven der Länder in die Diskussion einzubringen, um die nachhaltige 
Finanzierung und die inhaltliche Ausrichtung des Programms zu sichern. Bremen ist 
bereit, diesen Prozess weiterhin konstruktiv zu unterstützen und die eigenen Erfah-
rungen und Impulse einzubringen. 
 
 
Anfrage 25: Gewaltsuchende Linksextremisten in Gießen 
Anfrage des Abgeordneten Jan Timke und Fraktion BÜNDNIS DEUTSCHLAND 
vom 2. Dezember 2025 
 
1. Welche Erkenntnisse liegen dem Senat vor, dass auch gewaltorientierte Linksextre-
misten aus Bremen und Bremerhaven an den militanten Protesten gegen die Grün-
dung der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ am 29. November 2025 
in Gießen teilgenommen haben? 
 
2. Um wie viele Personen handelte es sich gegebenenfalls konkret, und welche Grup-
pen und Organisationen aus dem Land Bremen waren dort vertreten? 
 
3. Welche Erkenntnisse liegen dem Senat in Bezug auf die unter Ziffer 2. erfragten 
Personen hinsichtlich möglicher Festnahmen und begangener/angezeigter Straftaten 
vor? 
 
Die Fragen 1 bis 3 werden zusammen beantwortet: 
Über mehrere Monate mobilisierten gewaltorientierte linksextremistische Gruppie-
rungen, unter anderem die „Interventionistische Linke Bremen“ (IL) und die „Basis-
gruppe Antifaschismus“ (BA), für eine Beteiligung an den Protesten gegen die Grün-
dung der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ am 29. November 2025 
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in Gießen. Derzeit liegen aber keine gesicherten Erkenntnisse vor, ob sich gewaltbe-
reite Linksextremistinnen und Linksextremisten aus Bremen und Bremerhaven in Gie-
ßen an den Protesten beteiligt haben. Gleiches gilt für Festnahmen oder Strafverfah-
ren. 
 
 
Anfrage 26: Informationen zur Altersversorgung von Beamt:innen 
Anfrage der Abgeordneten Antje Grotheer, Volker Stahmann, Selin Arpaz,  
Arno Gottschalk, Mustafa Güngör und Fraktion der SPD 
vom 2. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Welche Informationen erhalten Beamt:innen derzeit über ihre voraussichtliche Al-
tersversorgung, zu welchen Zeitpunkten ihrer Karriere und in welchem Rhythmus er-
folgen diese Mitteilungen? 
 
2. Wie schätzt der Senat die Notwendigkeit, den Arbeitsaufwand und den Nutzen ein, 
Beamt:innen künftig regelmäßig – ähnlich wie Arbeitnehmende – über die Höhe ihrer 
zu erwartenden Altersversorgung zu informieren? 
 
3. Welche Erkenntnisse hat der Senat darüber, inwiefern bessere Informationen zur 
Altersversorgung die Entscheidung von Beamt:innen über den Zeitpunkt ihres Aus-
scheidens beeinflussen könnten? 
 
Zu Frage 1: 
Beamtinnen und Beamte haben ab Vollendung des 58. Lebensjahres die Möglichkeit, 
eine unverbindliche Versorgungsauskunft mit drei Berechnungsalternativen bei der 
Versorgungsfestsetzungsstelle des Eigenbetriebes Performa Nord zu erhalten. Für 
Schwerbehinderte gilt dies ab dem 56. Lebensjahr. Die unverbindliche Versorgungs-
auskunft kann dann auf Verlangen alle zwei Jahre aktualisiert werden. 
Zusätzlich stellt Performa Nord auf der Internetseite allgemeine Informationen zur 
Berechnung von Versorgungsbezügen zur Verfügung. Im Weiteren bietet Performa 
Nord Informationsveranstaltungen im Aus- und Fortbildungszentrum rund um das 
Thema Beamtenversorgung an. Schließlich erhalten die Beschäftigten im Falle der 
Beantragung von Teilzeitbeschäftigung Merkblätter von ihrer Personalstelle, mit de-
nen auch die versorgungsrechtlichen Folgen einer Teilzeitbeschäftigung aufgezeigt 
werden. 
Zu Frage 2: 
Die bisherige Praxis des Dienstherrn, über beamtenrechtliche Versorgungsanwart-
schaften zu informieren, ist angezeigt und im Hinblick auf die bestehenden Personal-
ressourcen der Versorgungsfestsetzungsstelle noch vertretbar. Regelmäßige aussa-
gekräftige Versorgungsauskünfte wie in der Deutschen Rentenversicherung sind auf-
grund der Besonderheit der Beamtenversorgung nicht möglich. Die Entscheidung 
über die Versorgungshöhe erfolgt nach dem sog. Versorgungsfallprinzip. Das bedeu-
tet, dass die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles 
beim jeweiligen Versorgungsdienstherrn gilt. Zudem bestimmt sich die Höhe der Ver-
sorgung auch aus dem letzten Amt, also aus den mindestens zwei Jahre zuletzt vor 
Beginn des Ruhestands erhaltenen Besoldungsbezügen. 
Zu Frage 3: 
Die Entscheidung einer Beamtin oder eines Beamten über den Zeitpunkt des Aus-
scheidens aus dem aktiven Dienst ist unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
ausschließlich ihrem oder seinem persönlichen Lebensbereich zuzuordnen. Folglich 
liegen dem Senat hierzu keine Erkenntnisse vor. 
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Anfrage 27: Munitionsaltlasten in der Weser 
Anfrage der Abgeordneten Marco Lübke, Dr. Wiebke Winter und Fraktion der 
CDU 
vom 4. Dezember 2025 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dem Land Bremen und dem Bund (zum 
Beispiel über das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt oder das Bundesverkehrsmi-
nisterium), um Gefährdungslagen zu erfassen oder zu beseitigen, und in welcher 
Form ist diese Zusammenarbeit festgeschrieben? 
 
2. Liegen dem Senat Kenntnisse darüber vor, ob und wenn ja, wie viele Munitions-
schrott, Waffenschrott oder andere konventionelle und/oder chemische Kampfmittel-
reste sich im Bereich der Weser innerhalb des Landesgebiets Bremen befinden, und 
welche Erkenntnisse und Zuständigkeiten im Land Bremen bestehen hinsichtlich 
möglicher Umwelt- oder und Sicherheitsrisiken durch derartige Altlasten? 
 
3. Wie hat sich das Land Bremen bezüglich des angelaufenen Sofortprogramms „Mu-
nitionsaltlasten in Nord- und Ostsee der Bundesregierung positioniert, wenn es um 
die systematische Erfassung und Beräumung von Munitionsaltlasten in der Nordsee 
gehen wird, und gibt es dazu Absprachen mit den ebenfalls betroffenen Bundeslän-
dern Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen? 
 
 
Zu Frage 1: 
Es gibt eine fachliche Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern in der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Nord- und Ostsee (BLANO). In der BLANO gibt es 
wiederum den Expertenkreis „Munition im Meer“, dem auch die Kampfmittelräum-
dienste der norddeutschen Länder angehören. Hierbei muss allerdings erwähnt wer-
den, dass in der Hauptsache Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein die Bundesländer sind, die eine Problematik mit Munition im Meer auf-
weisen, da im Küstenmeer dieser Bundesländer bekannte Verklappungsgebiete von 
Munition existieren. Bremen hat diese Problemstellung hingegen nicht, da die Weser 
im Land Bremen keine bekannten Verklappungsstellen oder ähnliche von Munition 
belastete Gebiete aufweist. Auf den Bundeswasserstraßen ist der Bund für die 
Kampfmittelbergung zuständig, auf küstennahen Meeresflächen (bis zu 12 Seemeilen) 
die Bundesländer, in der Ausschließlichen Wirtschaftszone wiederum der Bund. 
Zu Frage 2: 
Für das Land Bremen liegen keine Erkenntnisse über mögliche Munitionsmengen in 
der Weser (innerhalb des Landesgebietes) vor. In der Weser des Landes Bremen gibt 
es keine Munitionsversenkungs- oder Verklappungsgebiete. Bekannt ist zwar, dass 
die Weser nach Ende des 2. Weltkriegs mittels spezieller Verfahren von Seeminen 
und anderer Munition sehr intensiv untersucht und bereinigt wurde, um die sichere 
Schifffahrt zu gewährleisten. Durch die starke Bombardierung Bremens während des 
2. Weltkrieges ist jedoch, auf Flächen die nicht kampfmitteltechnisch untersucht und 
beräumt wurden, weiterhin vereinzelt mit Bombenblindgängern im Bereich der Weser 
zu rechnen. 
Zu Frage 3: 
Bremen als Küstenland und bedeutender nationaler Hafenstandort unterstützt das 
Sofortprogramm „Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee“ der Bundesregierung und 
bringt seine Expertise insbesondere über die o.g. Strukturen der BLANO mit ein. Zu-
dem beteiligt sich Bremen an den Bund-/Länder-Sitzungen speziell zum Sofortpro-
gramm der Bundesregierung „Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee“, Beim Sofort-
programm wurden insgesamt 100 Mio. € durch die Bundesregierung bereitgestellt, 
um die Gefahren von im Meer entsorgter Munition zu minimieren. Hierbei wurden im 
Rahmen von Pilotverfahren 4 Versenkungsgebiete in der Ostsee (3 x S-H, 1 x M-V) be-
probt, um die Belastung mit Munition zu erkunden. Die Ostsee wurde gewählt, da hier 
die Einschränkungen durch die Gezeiten die Arbeiten unter Wasser nicht beeinflusst 
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und die Sichtverhältnisse unter Wasser deutlich besser sind und somit technische 
Verfahren effektiver optimiert werden können. Endgültige Ergebnisse stehen noch aus 
und werden durch die Bundesregierung entsprechend veröffentlicht. Bremen beteiligt 
sich an der Erarbeitung von Empfehlungen, Methodenstandards und Monitoring-Kon-
zepten, um eine systematische und sichere Vorgehensweise zu gewährleisten. Ab-
sprachen und Koordination mit den betroffenen Bundesländern Schleswig-Holstein, 
Hamburg und Niedersachsen erfolgen ebenfalls über die o.g. Gremien, sodass ein 
bundeseinheitliches und koordiniertes Vorgehen sichergestellt ist. 


